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Avacon AG (27.03.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindliche 110 kV Hochspannungsleitung 

wird gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und in der Plankarte 

dargestellt. 

 

Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebauungsplan, 

die dann im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung 

zwingend zu beachten sind.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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27. März 2018 

Planungsmnllnnlune: Bauleitplanung der Gemeinde Lahnuu, 
OT Waldgirmes, BPlun „Vor dem Polstück IV“; 
Änderung des Flächennutmngsplans. 

Ihr Zeichen: WolflAnders 
Omen Vorpmgpnnmnlern: FAP 570047 / DlAS l8-00136l 

(bitte bei Schriftverkehr stets mit angeben) 

Sehr geehrte Frau Anders, 

wir bedanken uns fiir die Beteiligung an der o.g. Planungsmaßnnhme und möchten 
Ihnen dazu gerne folgendes mitteilen. 

lm o.g. Planungsbereich verläuft unsere 1 10 kV Hoehspannungsleitung 
Abzweig Rechtet (LH-l l-1092 / M004 - M005). 

Als Anhang erhalten Sie dazu die entsprechenden Übersichtspliine. 

Bitte beachten Sie bei Ihrer weiteren Planung, zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum 
Schutz unserer Anlagen, zwingend die Hinweise im Anhang. 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Freundli e Grüße 

W. l! LI/( iA. f / $ /  

Kay Poh Sun! Akyol 
Mitglieder der 

Anlagen: Gesrhlltslnhmng: 
Anhang (Hinweise zur Hoehspunnungsleitung) °""“"" """ . _ im Mu! 
Übmlcmsplane Rainer Schmittrllel 

Sitz: Helmstedt 
Amtsgericht Brluns:hv42lg 

ll! HRB 203312 

Auswertunq der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Avacon AG 27.03.2018 

Beschlussempfehlungen 

zu 1. :  Der Hinweis auf die i m  Plangebiet befindliche 1 1 0  kV Hochspannungsleitung 
wird gemäß 5 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und in  der Plankarte 
dargestellt. 

Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebauungsplan, 
d ie  dann im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung 
zwingend zu beachten sind. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV" im OT. Waldgirmes 

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Die aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung 
und sind dort entsprechend zu berücksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 
kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswertunq der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

avacon 

Planungsmnlinablne: Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, 
OT Waldgirmes, BPlan „Vor dem Polstück IV“; 
Änderung des Flächennutzunpplans. _ . . . . . .. nur wenn: Wolf/Anders zu 2.. Dle Hinweise werden zur Kenntms genommen und In der Begrundung zum 

Unsere Vorgangnumlnerl: FAP 570047/D1AS 18-001361 Bebauungsplan aufgeführt. 
(bitte bei Schrifiverkehr stets mit angeben) 

Die aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung 
Anhang und sind dort entsprechend zu berücksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 

kein weiterer Handlungsbedarf. Hinweise zur Hoebapanuungaleitung (bitte dringend beachten) 

Die Abstände zu den Hochspannungsf'reileitungen sind in der DIN EN 50341-1 (VDE 
0210-1) geregelt. 

Innerhalb des Leitungsschutzbereiches ist die mlässige Arbeit& und Bauhöhe 
begrenzt. 

Die Lage der Hochspannungsfreileitung (LH-l l-1092 / MOO4 - M005) entnehmen Sie 
bitte dem beigefügten Übersichtsplan der Sparte Hochspannung. 

Der spannungsabhfingige Sicherheitsabstand der Leitung (Abstand bei Arbeiten in der 
Nähe unter Spannung stehender Teile) beträgt in diesem Fall 3,0 m. 

Der Sicherheitsabstand zu den Leiterseilen muss jederzeit. auch bei 
Witterungseinflüssen wie Wind, eingehalten werden und darf keinesfalls 

'itten ’ „dasonstl L “ *  ' .: 

Beim Betrieb von Freileitungen entstehen elektrische und magnetische Felder. 
Die C erte nach ? ’ ' ' ' ‘ ’ „ (26. BImSchV Ausgabe 
08I2013) werden eingehalten. 

Abgralmngen an den Maststandorten dürfen nicht vorgenommen werden. 
Sollten innerhalb eines Sicherheitsabstandes von 10,0 in um einen Maststandort 
Abgabungsarbeiten erforderlich werden, so sind diese mit uns im Detail 
abzustimmen. 

Die “ ’ " für U ' ' " ‘ zujeder Zeit, auch mit 
schwerem Gerät wie z.B. Lastkraflwagen oder Kran, zugänglich sein. 

Gemäß DIN EN 5034l-l müssen zur Oberfläche neu geplanter Straßen und 
Verkehrswege die Sieherheitsabstände im F reileitungsbereieh gewährleistet sein. 

Vorgesehene Reklameeinrichtungen, Fahnenstangen sowie Beleuchtung- 
einrichtungen innerhalb des l.eitungsschutzbereiches müssen mit der Avacon Netz 
GmbH abgestimmt werden. 

2/3 
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zu 3.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

avacon 

Hochwüchsige Bäume dürfen innerhalb des „imn8mhutzbmichesnicht „ s  zu 3.: Dle grundsatzhche Zustimmung zur Planung ed zur Kenntms genommen. 
werden, da andernfalls die Einhaltung der Sicherheitsabstände in kürzester Zeit nicht 
mehr gewährleistet ist. 

Empfehlenswert sind standottgerechte Wildgehölze wie Büsche und Sträucher bis zur 
Kategorie Großsträucher, die mit geringer Wuchshöhe einen ausreichenden 
dauerhafien Abstand zu den Leiterseilen einhalten. 

Bei Einhaltung der aufgefiihrten Hinweise bestehen gegen das 
Fll.h' ' ' fniu=u v=iu keine “ " ' 

Die weitere Planung stimmen Sie bitte mit uns ab. 

3/3 
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Avacon Netz GmbH, 110 kV Hochspannungsleitung, Abzweig Rechtenbach, LH-11-1092 
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Deutsche Telekom AG (16.04.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum Be-

bauungsplan aufgeführt. 

 

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigung, Bauausführung 

und Erschließungsplanung zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

. | I l . ERLEBEN‚WAS VERBINDET. 

Deutsche Telekom AG (16.04.2018) Deutsche Telekom Techmk GmbH 
PhilippReie$ln‘t‚ 4. 35398 Gießen 

Planungsbüro Holger Fischer 
Herr Wolf 
Konrad—Adenauer-Str. 16 

35440 Linden 
Beschlussempfehlungen 

Ihre Referenzen Ihr Schreiben vom 15.03.2018 
Ansprechpartner Bettina Klose 

Durchvmhl (0641) 963-7195 
Datum 16.04.2018 
Betriih Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes 

Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV” sowie Änderung des Flächennutzungsplanes in 
diesem Bereich 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum Be- 
Sehr geehrte Damen und Herren, bauungsplan aufgeführt. 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als . .. Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte 1. s. v. 5 es Abs. 1 TKG — hat die Deutsche Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigung, Bauausfuhrung Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der und Erschließungsplanung zu beachten. Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

1 im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom (s. 
Anlage). 

Zur Versorgung des Gewerbegebietes mit Telekommuniltationsinfrastruktur durch 
die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und 
außerhalb des Plangebiets erforderlich. Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in 

2 den Bebauungsplan aufzunehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der 
Telekommunikatlonslinien der Telekom vorzusehen. 

Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im 
Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Hausanschrift Technik Niederlas.'5ung Südwest. Ph=haei93in 4, 35398 Gießen 
Telekontakle Telelon 4 4 9  641 9630. Inlemetwww1elelom.cle 

Konto Poatbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66). Kto.-Nr. 24 858 668 
IBAN DH 7590 l 0066 0024658668. SWlfT—BlC. PBNKDEFF 

Aulslchtsral Dr Dirk Wössner (Vorsitzenden) 
Geschähslührung Weiler Seide nits (Vor: menden, . Mai ia Staunen Dagmar Vöcklerßusch 

Handelsregister Amtsgericht Bonn HRB Ill ISO, Sitz der Gesellschali Bann 
USt-MM. DF & «te-15262 

Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV" im OT. Waldgirmes 8 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Erschlie-

ßungsplanung durch die Bauherren berücksichtigt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datum 
Empfinpel 

Elm 

. | I l ' ERLEBEN‚WAS VERBINDET. 

Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, 
bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-lnfrastruktur durch 
einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die 
Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach 9 78 TKG wird 
sichergestellt. 

Fiir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen 
Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 
Technik GmbH, unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wle möglich, 
mindestens 4 Monate vor Baubeginn der Erschließungsarbeiten, schriftlich 
angezeigt werden sowie um Mitteilung, sobald der Bebauungsplan seine 
Rechtsgiiltigkeit erlangt hat. 

Wir bitten Sie, uns eine Ausfertigung des rechtsverbindllchen Planes sogleidt nach 
dessen Bekanntmachung :u übersenden. Insbesondere bitten wir den 
Erschließungsträger uns den Ausschreibungszeltraum mitzuteilen. 

Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes haben wir 
keine Einwände. 

Mit freundli en Grüßen 

i.A. E, LA. @ 8 —  

Thomas Koch Bettina Klose 

Anlage 
1 Lageplan 

Auswertunq der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Erschlie- 
ßungsplanung durch die Bauherren berücksichtigt. 

Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV" im OT. Waldgirmes 9 
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Anlage 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und 6 4 Abs.1 BauGB 

Anlage 

Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV“ im OT. Waldgirmes 10 
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EnergieNetz Mitte GmbH (04.05.2018) 

 
 
 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindlichen Stromversorgungsleitungen 
wird gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und in der Plankarte 
dargestellt. 
 
Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebauungsplan, 
die dann im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung 
zwingend zu beachten sind.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

 

Die aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung 

und sind dort entsprechend zu berücksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 

kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pia Anders 

Von: Steubing, Stefan <Stefan.5teubing@EnergieNetz-Mitte.de> 
Gesendet: Freitag, 4. Mai 2018 10149 
An: Pia Anders 
Betreff: Stellungnahme Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau. Ortsteil Waldgirmes, 

BP "Vor dem Polstück lV", Ihre Mail vom 19.03.2018.V0r9an9s—1D: 
18-04408-ENM 

Anlagen: Pianauskunft_lB—O4408—ENM.Zip 

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung 
Kennnlchnungsstatus: Erledigt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die EnergleNetz Mitte GmbH betreibt im oben genannten Planungsbereich Versorgungsanlagen. 

Wir senden Ihnen einen Ausschnitt unserer Pläne, aus denen Sie die ungefähre Lage der jeweiligen 
Versorgt „ ' ' ung „„ ' ' " Die :" _, “ erfolgen ohne Gewähr. Die Pläne sind ausschließlich für 
Planungszwecke zu venuenden. Eine Weitergabe an Dritte Ist unzulässig. 

M M S ;  
Die ungefähre Lage der vorhandenen Stromversorgungsleltungen (Mittelspannungsfreileitung, Mittelspannungs-, 
Niederspannungs- und Straßenbeleuchtungskabel) entnehmen Sie bitte den angehängten Planunterlage. 

Die genaue Lage und Überdeckung der Leitungen werden Ihnen bei Bedarf die Mitarbeiter unseres RegioTeams in 
Wetzlar, T. 0 64 41 - 9544 — 4633, gerne örtlich angeben. 

Die Betriebssicherheit der Versorgungsleltungen darf zu keiner Zeit beeinträchtigt werden. Sämtliche Bauarbeiten 
im Bereich der vorhandenen Leitungen, speziell höhenmäßige Veränderungen des vorhandenen Geländes, sind 
zwingend mit uns abzustimmen. 

Außerdem bitten wir Sie, bei eventuell geplanten Baumpflanzungen unbedingt die Standorte und Baumart mit uns 
abzustimmen. 

Das Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen der EnergieNetz Mitte GmbH" in der jeweiligen aktuellen Fassung ist 
zu beachten. Bei Bedarf stellen wir Ihnen dieses gerne zu Verfügung. 

Die Pläne dienen nur der lnfon-nation und dürfen nicht zur Lagefeststellung vennendet werden. 

Bitte beachten Sie: 
- Eingetragene Maße sind nur Richtmaße. 
- In unvennaßten Plänen ist nur die schematische Lage der Leitung 

dargestellt. 
- Der Auskunftsbereich ist unbedingt einzuhalten. 
- Die Suchschlitze sind durch Handschachtung gefordert. 

Zur Sicherstellung der Stromversorgung der geplanten Gewerbegebietserwelterung ist die Errichtung einer 
Trafostation erforderlich. Wir bitten Sie deshalb, an der in angehängten Plan rot eingekreister Stelle, einen 
geeigneten Platz für die Aufnahme einer Trafostation zur Verfügung zu stellen. Der Platzbedarf für eine solche 
Trafostation ist ca. Sm )( Sm. 

Soweit die vorgenannten Anregungen berücksichtigt werden, bestehen unsererseits keine Bedenken zur oben 
genannten Bauleitplanung. 

Auswertunq der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

EnergieNetz Mitte GmbH (04.05.2018) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindlichen Stromversorgungsleitungen 
wird gemäß 5 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und in der Plankarte 
dargestellt. 

Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebauungsplan, 
die dann im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung 
zwingend zu beachten sind. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt. 

Die aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung 
und sind dort entsprechend zu berücksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 
kein weiterer Handlungsbedarf. 

Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV" im OT. Waldgirmes „ 
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Freundliche Grüße 

Stelan Steubing 

EnergleNetz Mitte 
mmur@finqu 

EnergieNetz Mine GmbH | Regionalzenlrum Süd | Hermannsleiner Straße 1 | 35576 Wetzlar 
Tel.064419544-4471 | Fax 06441 9544-2593 | Mobil 0151 16115258 
Stefan.Steubing@EnergieNelz-Milte.de | www.EnergieNetz»Milte9e 

“ Finde uns auf 
Fucbool: 

:llwwwlacebook. ' M 

Enay'eNdz Mitte GmbH | Sitz Kassel | Ambglrldntl(assd | HRB 14608 
Vorsilzmde des Aufsichtsrats: Kim Fründl l Gaaduäfis'üum: .lövg Hamann. Andnas WMZ 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 
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Anlage 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes 

Bebauungsplan “Vor dem Polstück IV" 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (19.04.2018) 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt:  

 

Die Einzeichnung der Verkehrsfläche (Kreisverkehr) wird als unverbindlich gekenn-

zeichnet. Zusätzlich soll mit der Erstellung eines Verkehrsgutachtens durch entspre-

chende verkehrliche Nachweise geprüft werden, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Aus-

bau des bestehenden Knotenpunktes der L 3285 / Vor dem Polstück erfolgen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hessen Mobil 
Straßen— und Verkehrsmnagement ;f„a‚ Planungsbüro Holgar fischer 

241 ff:rtnerschaftsgeselischaft mbß Dillenburg / 3Nllanei + beratende lnp,enieure 

“ng-: 20. APR. 2018 

HmnMobll-Straßen-uneeikei'u-nrnmegmwut . ' .01.2We 34c1t2 
Polfledi im. 35%. Mini 

Beltbehrlln Wegner. Kill" 
Planungs Holger Fischer TW (02711) mm 
Konrad-Adenauer-Straße 16 » Fax (02711) m soo 35440 Linden 544.|i klinn.wagnerflmobll.heeun.de 

Dill!“ iB.Aprl 2010 

L 3285. Gemeinde Lahneu‚ Ortsteil Waldgirmes 
Bebauungsplan "Vor dem Polstück IV“ sowie 
Änderung des Flächennutzungsplanes In diesem Bereich [Vorentwurf 03/2018] 
Beteiligung der Behörden — Unterrichtung [5 4 (1) BauGB] 

Ihr Schreiben vom 15.03.2018. Az.: Wolf/Anders 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am westlichen Ortsrand von Lahnau-Waldgin'nee ist angrenzend an bestehende 
Gewerbegebiete die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebiete geplant, um den 
im Gemeindegebiet ansässigen Betrieben Erweiterungsmöglichkeiten bieten zu 
können. Parallel erfolgt die Änderung des Flächennutzungsplans. 

LElnwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit 
Gesicherte äußere Erschließung im Kfz-Verkehrßä 1,123 BauGB] 
Die Anbindung an den überörtlichen Verkehr ist über eine gebietsinteme Erschlie- 
ßungsstraße an die Straße Vor dem Polstück und von dort an die freie Strecke der 
L 3285 geplant. Eine zukünftige Erschließung über einen Kreisverkehrsplatz an die 
L 3285 wird in Ennägung gezogen. 

Solange die Notwendigkeit einer neuen Anbindung nicht nachgewiesen wurde. sind 
die entsprechenden Verkehrsflächen auf der L 3285 sowie in der Bauverbotszone 
des Plangebiets zurückzunehmen. 
Vorrangig soll die dauerhafte Erschließung über den bestehenden Knoten L 3285! 
Vor dem Polstück, gegebenenfalls mit bedarfsgerechtem Ausbau. geprüft werden. 
Grundlagen für eine Entscheidung über die Notwendigkeit sowie die Lage von Ver- 
knüpfungen mit dem klassifizierten Straßennetz sind entsprechende Begründungen 
und verkehrliche Nachweise. 

m MBH T*hn: (02771) 840 0 Llldllhik Hellal-TMWII Kb. Nr.: im 512 
m w  Fit mm)meno mm:rrcc-n„m & ! ! m  
SSI: Dlmbulg USt-“I.: DEM 1 100237 S.-Nr.t “31225/03501 
m.mdii.hmenne BIC: HEIADEFFXXX IMS. DE 67 500 500 WW!) Will 512 EON—NIE: DE1BSWY 

Auswertunq der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Hessen Mobil, Straßen— und Verkehrsmanaqement Dillenburq (19.04.2018) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 

Die Einzeichnung der Verkehrsfläche (Kreisverkehr) Wird als unverbindlich gekenn- 
zeichnet. Zusätzlich soll mit der Erstellung eines Verkehrsgutachtens durch entspre- 
chende verkehrliche Nachweise geprüft werden, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Aus- 
bau des bestehenden Knotenpunktes der L 3285 / Vor dem Polstück erfolgen soll. 

Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV" im OT. Waldgirmes 14 

Tanja Nusch
Rechteck



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 
 
 
 

  ________________________________________________________________  
 Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV“ im OT. Waldgirmes 

15 

 
 
 
 
 
2 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 
 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 

wie folgt berücksichtigt: 

 

Es erfolgt im Rahmen eines Verkehrsgutachtens ein Leistungsfähigkeitsnachweis für 

den Knoten L 3285 / Vor dem Polstück in Form einer Verkehrsabschätzung mit Ver-

kehrsverteilung. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind im weiteren Bauleitplanver-

fahren sowie auf bei der nachfolgenden Erschließungsplanung entsprechend zu berück-

sichtigen.  

 

Verwiesen wird zudem auf die nachfolgende Ebene der Erschließungsplanung. Entspre-

chende erforderliche bauliche und verkehrliche Maßnahmen sind mit Hessen Mobil und 

der Gemeinde Lahnau abzustimmen.  

 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
In Form eines Verkehrsgutachtens wird die Anbindung und Ausgestaltung geprüft und 
entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt. Hier ist ein Abstimmungstermin mit der 
Gemeinde Lahnau und Hessen Mobil vorgesehen.  
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Anbindung des Plangebietes an die L 3285 
sind seitens der Gemeinde zu tragen.  
 
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die für die Knotenpunktgestaltung benötigten Flächen sind bereits im Vorentwurf des  
Bebauungsplanes als Verkehrsflächen dargestellt. Werden zum Entwurf des Bebau-
ungsplanes weitere Verkehrsflächen benötigt, werden diese mit in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
 

Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement 

Leistungsfiihigkeit des Straßennetzee [5 47 HSe‘| 
Die zu emartenden Verkehrs des Plangebietes sind mir nachvollziehbar darzule- 
gen. Unter Berücksichtigung des Verkehrs der L 3285, ist für das Plangebiet eine 
Verkehrsabschätzung2 mit Verkehrsverteilung vorzulegen und danach ein Leis- 
tungsft=ihigkeitsnachweis3 für den Knoten L 3285! Vor dem Polstück zu erbringen. 
Dabei ist mindestens die Gesamtqualitätsstufe D (GSV D] zu gewährleisten. Als Prog- 
nosehorizont ist das Jahr 2030 zu wählen, mit einem angemessenen Aufschlag auf 
die Verkehrsmenge pro Jahr. 

Bei den Kapazitätsnachweisen (Ist-Zustand, Prognose 2030. Prognose N30 mit induziertem Neuvor- 
kehfl sind die Kfz-Zahlen in Pkw—Einheiten umzurechnen. Für die zu betrachtenden 
Szenarien sind Knotenstrombelastungspläne anzufertigen. 
VWrd nicht mindestens QSV D erreicht. sind bauliche oder verkehrliche Maßnahmen 
zu Lasten der Gemeinde erforderlich, die anhand prütfähiger Unterlagen einver- 
nehmlich mit mir abzustimmen und zu regeln sind. 

Fußgänger, Radfahrer und Belange des ÖPNV [51 BauGB. 53.4 ÖPNV-Gesetz] 
Die Anbindung an den ÖPNV ist über fußläufrg erreichbare Bushaltestellen in der 
L 3285 Naunheimer Straße gegeben. 

Herstellung oder Änderung einer Einmündung oder Kreuzung [55 47,29i 
Für die Anbindung des Plangebiets an die L 3285 ist die Gestaltung anhand eines 
prüffähiger Knotenpunktentwurf einvernehmlich mit mir abzustimmen. 
Vor Baubeginn müssen die Gemeinde Lahnau und das Land Hessen. vertreten 
durch Hessen Mobil, eine Vereinbarung über die technischen und rechtlichen Ein- 
zelheiten schließen. 
Die im Zusammenhang mit der Anbindung des Plangebietes an die L 3285 entste— 
henden Kosten (u.a. Planung, Bau. Ablöse‚ Personal—I Saükosm) wird die Gemeinde zu tragen 
haben. Ferner hat die Gemeinde die Erhaltung (Unterhaltung und Erneuerung) der Anbin- 
dung des Plangebietes bis an den Fahrbahnrand der L 3285 zu ihren Lasten wahr- 
zunehmen. 

' Baurecht für bauliche Maßnahmen auf der L 3235 
Die für die Knotenpunktgestaltung benötigten Flächen sind im Bebauungsplan als 
Verkehrsfläche darzustellen. Dabei soll die nachrichtliche Kennzeichnung der Ent- 
wurlselemente ergänzt werden. 

Zugangs- und Zufahrteverbot[519 HSe‚ 55 1,2 PlanZV] 
Das Zugangs— und Zufahrtsverbot zur Landesstraße ist im Bebauungsplan entlang 
der Straßenparzelle mit der Signatur „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ festgesetzt. 

Bauvet‘bot [5 9 FStrG, 5 23 HSe. 55 1,2 PlanZ\/l 
Entlang der freien Strecke der L 3285 gilt in einem 20,00 rn breiten Streifen ab dem 
befestigten Fahrbahnrand‘ die straßenrechtliche Bauverbotszone, der sich die 

' mache Straßel'igesetz in der Fassmg vom 08.06.2003 - GVBl. I. Nr. mm:. $. 166 tl, 
wlan oetnden cm Artikel 2 des a m  vom 26. Juni N15 (GVBL S. 254) 

2|)Hinnlsemr * .... mm.. . . . q  
Verkehrswesen e.V., Köh, 2008 

5) Programm Verjeu: Absditzung des VMIWMIII’MIII um Vorteilen deelelbhmm mitiml-Tahehu Ill PC. 
Dr.-Ing. üctrlurßossertntlllesbaden, 2916 

3 Hamm till die Barnsmng von Struflelwlrnliraanhpen‚ Ausgabe 2015. 
F nlelrnlm—umvorhünswaemköh-FGSVVQIH‚W-FGSV2SO(RÜ 
MI Alg. Runded1reben Slallenbm Nr, 14I2015 vom 26.0!‚N15 -SB 11l7l22‚3/44B8-1740125 

‘ mm museum ram-mm 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 
wie folgt berücksichtigt: 

Es erfolgt im Rahmen eines Verkehrsgutachtens ein Leistungsfähigkeitsnachweis für 
den Knoten L 3285 / Vor dem Polstück in Form einer Verkehrsabschätzung mit Ver- 
kehrsverteilung. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind im weiteren Bauleitplanver- 
fahren sowie auf bei der nachfolgenden Erschließungsplanung entsprechend zu berück- 
sichtigen. 

Verwiesen Wird zudem auf die nachfolgende Ebene der Erschließungsplanung. Entspre- 
chende erforderliche bauliche und verkehrliche Maßnahmen sind mit Hessen Mobil und 
der Gemeinde Lahnau abzustimmen. 

zu 3.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In Form eines Verkehrsgutachtens Wird die Anbindung und Ausgestaltung geprüft und 
entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt. Hier ist ein Abstimmungstermin mit der 
Gemeinde Lahnau und Hessen Mobil vorgesehen. 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Anbindung des Plangebietes an die L 3285 
sind seitens der Gemeinde zu tragen. 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die für die Knotenpunktgestaltung benötigten Flächen sind bereits im Vorentwurf des 
Bebauungsplanes als Verkehrsflächen dargestellt. Werden zum Entwurf des Bebau- 
ungsplanes weitere Verkehrsflächen benötigt, werden diese mit in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
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zu 7.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
 
Entlang der Landesstraße L3285 sind bereits Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festge-
setzt. 
 
 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 

nachrichtlich übernommen und in der Plankarte dargestellt sowie mit in die Textli-

chen Festsetzungen aufgenommen. 

 

Die aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Ebene der Baugenehmi-

gung und sind dort entsprechend zu berücksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 10.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden für die nachfolgenden Planungsebenen als Hinweis in die Begründung auf-
genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement 

20,00 m breite straßenrechtliche Baubeschränkungszone anschließt. Beide Zonen 
sind im Bebauungsplan nachrichtlich darzustellen sowie in den textlichen Festset— 
zungen zu benennen. Bisher ist nur die Bauverbotszone gekennzeichnet. 
Das Plangebiet grenzt im Westen an die A 45. Hier gilt in einem 40.00 m breiten 
Streifen ab dem befestigten Fahrbahnrand (Außenkanle Slandstreifen) die straßenrechtli- 
che Bauverbolszone sowie die sich anschließende 60.00 m breite straßenrechtliche 
Baubeschränkungszone. 
Die Bauverbotszone ist von Hochbauten,_Aufschüttungen‚ Abgrabungen‚ Außen- 
werbung und Nebenanlagen (u.a. Umfahrt, Uberdachung, Stellplatz, Garage. Lager) sowie 
ober- und unterirdischen Ver- und Entsorgungsanlagen Dritter freizuhalten. 
Zu genehmigungs- und anzeigepflichtigen baulichen Anlagen innerhalb der Baube- 
schränkungszone ist meine Zustimmung einzuholen, in allen anderen Fällen meine 
Genehmigung zu beantragen. 

Verkehrssicherheit [5 4 FStrG. 547 liste] 
Von Schadenersatzansprüchen durch einen nicht vorhersehbaren Abfluss unge— 
sammelten Oberflächenwassers der L 3285 in das Plangebiet, sind der Straßen- 
baulastträger sowie Hessen Mobil samt Bediensteten freizustellen. 
Solar- und Photovoltaikanlagen, Werbung, die Beleuchtung sowie Fahrzeugbewe- 
gungen im Bereich des Plangebietes dürfen zu keiner Blendung der Verkehrsteil- 
nehmer führen. 
Nötige Wegweisung ist mit Zustimmung von Polizei und Straßenbaulastträger auf- 
gmnd einer Anordnung der Verkehrsbehörde gemäß StVO auszuführen. 

Fachliche Stellungnahme 

Ehe Bauleitplanung steht meinen Planungen und Bauvorhaben nicht entgegen. 
Maßnahmen gegen Emissionen der A 45 sowie der L 3285 gehen zu Lasten der 
Gemeinde. 

Unter der Maßgabe, dass die verkehrsgerechte, leistungsfähige und sichere Er- 
schließung des Plangebietes anhand der erforderlichen Unterlagen einvernehmlich 
mit mir abgestimmt wird und meine Hinweise benicksichtigt werden. habe ich weder 
Bedenken zum Bebauungsplan "Vor dem Polstück IV" noch zur Änderung des Flä- 
chennutzungsplans in diesem Bereich. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

%t Wuflma/ 
Kilian Wagner 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 7.: Dem Hinweis wird entsprochen. 

Entlang der Landesstraße L3285 sind bereits Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festge- 
setzt. 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und gemäß 5 9 Abs. 6 BauGB 
nachrichtlich übernommen und in der Plankarte dargestellt sowie mit in die Textli- 
chen Festsetzungen aufgenommen. 

Die aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Ebene der Baugenehmi- 
gung und sind dort entsprechend zu berücksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung 
besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

zu 10.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Sie werden für die nachfolgenden Planungsebenen als Hinweis in die Begründung auf- 
genommen. 
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IHK Dillenburg und Wetzlar (09.04.2018) 

 

 
 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pia Anders 

Von: fischer <fischer@fischer-plan.de> 
Gesendet: Montag. 9. April 2018 10:47 
An: p.anders@fischer—plan.de 
“rofl: WG: Beteiligungsverfahren BauGB 

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung 
Kennzeichnungutums: Gekennzeichnet 

v.;„'= Saskia Kuhl [mailmzßgh @@hndilliinké? ' ' ” “ AA" 7 , r Wi * , fl / A 
Gesmllet: Montag, 9. April 2018 10:01 
An: fischer@fmhgg-plan.de; kuhl@lahfilll.ihk.dg 
Betreff: Beteiligungsverfahren BauGB 

Folgende Nachrc wurde vom Formular von Fllchor-Plan übermittelt: 

Stadt: 
Orulell: 
Plan-Name: 
Name: 
Vomame: 
Dienststelle 1: 
Dienststelle 2: 
Strasse: 
PLZ I om 
Telefon: 
E—Mail: 
Kommentar. 

Lahnau 
Crisis“ Waldgirmes 
Lahnau: Bebauungsplan "Vor dem Polstück IV" 
Kuhl 
Saskia 
IHK Lahn-Dill 

Halnslraße 103 
35216 Biedenkopf 

kub]@lghggill.hk.dg 

Sehr geehrte Damen und Herren. wir begrüßen dla Erweiterung des Gewerbeget In Waldglnnes. Freundliche Grüße. Saskla Kuh! 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

IHK Dillenburq und Wetzlar (09.04.2018) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des LDK, Amt für den ländlichen Raum (10.04.2018) 

 

 
 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Flächenverbrauch sowie die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen 
sind Themen, mit denen sich im vorliegenden Bauleitplanverfahren zum Entwurf ausei-
nander gesetzt werden muss (§ 1a Abs.2 Satz 4 BauGB).  
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
 
Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen stellt für die Bauleitplanung 
grundsätzlich erhebliche Schwierigkeiten dar, denn der Flächenverbrauch soll gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben insgesamt reduziert werden. Bei der Auswahl der Aus-
gleichsflächen wird darauf geachtet, dass keine landwirtschaftlichen Flächen für Aus-
gleichsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.  

 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Das Regierungspräsidium Gießen hat in ihrer Stellungnahme vom 20.04.2018 der vor-
gelegten Fläche grundsätzlich zugestimmt, wenn den Maßgaben der Zielabweichungs-
entscheidung vollständig nachgekommen wird. Aufgrund der Lage des Gebietes sind die 
Belange des Klimaschutzes besonders zu beachten. Aus diesen Gründen werden im 
Westen des Gebietes umfangreiche Bereiche ausgewiesen, die nicht bebaut werden 
dürfen (u.a. Wildtierkorridor). Zum Entwurf werden weitere eingriffsminimierende Maß-
nahmen zum Klimaschutz geprüft und festgesetzt. 

 
 
 
 

Lahn}pillii<reis® 
Der Kreisausschuss 

wmawwm.mm1uoqsmwnzru 

Planungsbüro 
Holger Fischer 
Konrad-Adenauer-Str. 16 
35440 Linden 

Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes 
Bebauungsplan "Vor dem Polstück IV' sowie Änderung des 
Flächennutzungsplanes in diesem Bereich 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. & 4 Abs.1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der vorliegenden Bauleitplanung bestehen erhebliche Bedenken seitens der 
Belangwahrung Landwirtschaft. Bei der überplanten Fläche handelt es sich ge- 
mäß Bodenviewer Hessen um beste Ackerböden mit 80 bis 85 Bodenpunkten 
und sehr hohem Ertragspotential. Durch die Planung verlieren zwei Nebener— 
werbsbetriebe 10 bzw. 30 Prozent ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche. Ein 
Haupterwerbsbetrieb verliert immerhin 2 Prozent seiner Fläche, ohne dass hierfür 
Ersatzfiächen bereitgestellt werden können. In der Vergangenheit hat dieser 
Betrieb schon mehrfach erhebliche Flächenverluste hinnehmen müssen 

Für erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist mit weiterem Flächen— 
verbrauch zu rechnen. 

Bereits in der Regionalplanerischen Entscheidung zum Abweichungsverfahren im 
Zusammenhang mit der Ausweisung des Gewerbegebiets „Vor dem Polstück III“ 
vom 14.03.2001 , wurde das von der Gemeinde Lahnau beantragte Gebiet nur 
in einer Größe von 2,5 ha zugelassen. Die ursprünglich beantragte Fläche von 
4,5 ha wurde reduziert, da durch das Gewerbegebiet die Kaltluftentstehung und 
der Kaltluftabfluss erheblich eingeschränkt werden wäre. Seinerzeit war daher 
nur eine Teilzulassung möglich. Die jetzt zur Bebauung vorgesehene Fläche wür- 
de die Kaltluftschneise gänzlich verschließen. 

In der Genehmigung der Abweichung von den Zielen des Regionalplans Mittel- 
hessen von 2005, zur Ausweisung einer gewerblichen Baufläche im Ortsteil 
Waldgirmes im Bereich „Am Naunheimer Weg". wurde die Gemeinde Lahnau 
gerpflichtet landwirtschaftliche Flächen zu schonen. So heißt es in der Entschei- 

ung: 

„Im Raum der Gemeinde Lahnau wurden über Jahre hinweg die Iandwimchaft- 
lichen Zwecken zur Verfügung stehenden Flächen so weit dezimiert, das auch 
Ausgleichsmaßnahmen immer schwerer werden. Dies muss bei der weiteren 

Abteilung für den ländlichen Raum 

Fachdienst 
Landwirtschaft und 

Datum: 
201 8-04-1 0 
Aktenzeichen: 
24.1—30.06.1 + 30.062 
Vor dem Polstück N, 
Lahnau—Waldgirmes 
Wred1mflredin): 
Herr Küthe 
Telefon Durchwahl: 
06441 407-1777 
Telefax Durchwahl: 
06441 407-1 075 
Gebäude Zimmer«Nr.: 
D 4.  142 
Telefonzemrale: 
05441 407-0 
E-Mail: 
Berm.t(uethe01ahn-dil-krekde 
E-Mail zentral: 
info-alrfllahrrdill—kre'sde 
Internet: 
www.hhn—dill-kreisde 

Ihr Schreiben vom: 
1 5.03. 201 8 
Ihr Zeichen: 
Wolf/Anders 
Hausanschrift: 
Karl—Kellner—Ring 51 
35576 Wetzlar 

Servicezeiten: 
Mo. - Fr. 
07130 — 12:30 Uhr 
Do. 
13:30 - 18:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Wetzlar 
IBAN: 
DEM 5155 0035 0000 0000 59 
BIC: HELADEFIWET 

Sparkasse Dillenburg 
IBAN: 
DE43 5165 0045 00000000 83 
BIC: HELADEFID!L 

Postbank Frankfurt 
IBAN: 
0565 5001 0060 0003 0516 01 
BIC: PBNKDEFF 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Kreisausschuss des LDK, Amt für den ländlichen Raum (10.04.2018) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Flächenverbrauch sowie die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen 
sind Themen, mit denen sich im vorliegenden Bauleitplanverfahren zum Entwurf ausei- 
nander gesetzt werden muss (5 1a Abs.2 Satz 4 BauGB). 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 

Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen stellt für die Bauleitplanung 
grundsätzlich erhebliche Schwierigkeiten dar, denn der Flächenverbrauch soll gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben insgesamt reduziert werden. Bei der Auswahl der Aus- 
gleichsflächen wird darauf geachtet, dass keine landwirtschaftlichen Flächen für Aus- 
gleichsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 

Das Regierungspräsidium Gießen hat in ihrer Stellungnahme vom 20.04.2018 der vor- 
gelegten Fläche grundsätzlich zugestimmt, wenn den Maßgaben der Zielabweichungs- 
entscheidung vollständig nachgekommen Wird. Aufgrund der Lage des Gebietes sind die 
Belange des Klimaschutzes besonders zu beachten. Aus diesen Gründen werden im 
Westen des Gebietes umfangreiche Bereiche ausgewiesen, die nicht bebaut werden 
dürfen (u.a. Wildtierkorridor). Zum Entwurf werden weitere eingriffsminimierende Maß- 
nahmen zum Klimaschutz geprüft und festgesetzt. 

Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV" im OT. Waldgirmes 18 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 
 
 
 

  ________________________________________________________________  
 Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV“ im OT. Waldgirmes 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan entsprechend ergänzt.  
 
Der nachvollziehbare Bedarf an Gewerbeflächen und die Abarbeitung der Belange der 
Landwirtschaft werden zum Entwurf des hier vorliegenden Bebauungsplanes vorge-
nommen (u.a. durch eine Alternativendiskussion).  
 
Unter Abwägung aller Belange hält die Gemeinde Lahnau jedoch an der Ausweisung 
der gewerblichen Bauflächen fest, da der Bedarf für örtliche Handwerksbetriebe und 
somit für die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze im ländlichen Raum ein 
ebenfalls gewichtiges städtebauliches Argument für die Ausweisung und die Inan-
spruchnahme von lw. Flächen darstellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LahnlDilllKreis® 

Planung der Gemeinde berücksichtigt werden. Ein weiterer Eingriff in landwirtschaftlich genutzte 
Flächen zwecks Planung neuer Bauvorhaben kann im Bereich von Waldgirmes nicht mehr zugelas- 
sen werden. 

Die Gemeinde muss bei der Planung des konkreten Vorhabens jeweils einen nachvollziehbar nach- 
gewiesenen Bedarf haben, damit weitere Bodenversiegelung vermieden wird. Insbesondere ist die 
Gemeinde aber zu verpflichten, zunächst Maßnahmen der WMernutzbarmachung, Nachverdkh- 
tung und ähnlichem anzustreben." 

in der Begründung zum Bebauungsplanentwurf „Vor dem Polstück IV" fehlen enßprechende Aus- 
sagen zu einem nachvollziehbar nachgewiesenen Bedarf an Gewerbeflächen. Der Verweis. dass 
keine größeren Vorratsflächen für eine gewerbliche Entwicklung vorgesehen sind, verstärkt den 
Eindruck, dass mit dem vorliegenden Entwurf Gewerbeflächen auf Vorrat entwickelt werden sollen. 
Die pauschale Aussage die Flächenangebote seien erschöpft, genügt sicherlich nicht als Nachweis 
um die Verpflichtung zur Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung abzuarbeiten. 

Aus landwirtschaftlicher Sicht kann dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf und der Änderung 
des Flächennutzungsplanes nicht zugestimmt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

5 %  
Bernd Küthe 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan entsprechend ergänzt. 

Der nachvollziehbare Bedarf an Gewerbeflächen und die Abarbeitung der Belange der 
Landwirtschaft werden zum Entwurf des hier vorliegenden Bebauungsplanes vorge- 
nommen (u.a. durch eine Alternativendiskussion). 

Unter Abwägung aller Belange hält die Gemeinde Lahnau jedoch an der Ausweisung 
der gewerblichen Bauflächen fest, da der Bedarf für örtliche Handwerksbetriebe und 
somit für die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze im ländlichen Raum ein 
ebenfalls gewichtiges städtebauliches Argument für die Ausweisung und die Inan- 
spruchnahme von lw. Flächen darstellt. 
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Kreisausschuss des LDK, Bauen und Wohnen (08.05.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Untere Bauaufsichtsbehörde 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte ergänzt. 

 

Die Vermaßungen der Baugrenzen im Planbereich werden entsprechend ergänzt.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

berücksichtigt. 
 
Eine Vermessung des Geländes wird beauftragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LahnlDilllKreis® 
Der Kreisausschuss 
Abteilung Bauen und Wohnen 

Kreisausschuss des Lahlll—Kreises ' Postfadr 19 40 ' 35573 We'tzla' Abt. 23 Bauen und 
Wohnen 

{ . „, .„JQ'2fim 51 ' Datum: 
Architektur-& Ingenieurbüro > .- “'!j}ci;..„ „mü$.05._2018 
Planungsbüro Holger Fischer l l - . 4‚ 7 ""”'“"vr manchen: 

Konrad-Adenauer-Straße 16 ‘ " «Ä! „,yg /2018-BLE-15-001 
35440 Linden 

Bauleitplanung der Gemeinde lahnau. OT- Waldgirmes; 
Bebauungsplan 'Vor dem Polstück IV'. Lahnau. Waldgirmes 
Stellungnahme im Rahmen des Verfahrens nach BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen zu der obengenannten Bauleitplanung wie folgt Stellung: 

Untere Bauaufsichtsühg";_dg; 

von Seiten der Bauaufsicht bestehen gegen den Bebauungsplan „Vor dem Polstück 
N" der Gemeinde Lahnau, Gemarkung Waldgirmes aus planungsrechtlicher Sicht 
grundsätzlich keine Bedenken. 

Um jedoch spätere Missverständnisse vorzubeugen, bitten wir die nachfolgenden 
Hinweise aufzunehmen. 

Baugrenzen: 

1.) Vermaßungen der Baugrenzen im östlichen Bereiches des räumlichen Gel- 
tungsbereiches des Bebauungsplanes, angrenzend zu den Flurstücken 91/1 , 
90/7 und 90/5, sind nicht eingetragen. 

2.) Vermaßungen der südwestlich und südlich verlaufenden Baugrenzen sind 
nicht eingetragen. Hierbei sollte ein Bezugspunkt gewählt werden, der für 
den Planer aus dem Liegenschaftskataster zu entnehmen ist. 

Gewässerrandstreifen/ Bauverbotszone: 

1.) Die Vermaßungen des Gewässerrandstreifens sowie der Bauverbotszone im 
südwestlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind derzeit anhand 
des Fahrbahnrandes des A4S vermaßt, wobei der dargestellte Fahrbahnrand 
nicht eingemessen ist und somit auch keinen realen Bezug darstellt. 
Hierbei sollte ein Bezugspunkt gewählt werden, der für den Planer aus dem 
Liegenschaftskataster zu entnehmen ist. 

Telefax Durchwahl: 

10 66 
Gebäude Zimmer—Nr.: 
D.03.049 
Teleforuentrale: 
06441 407-0 
EMail: 
joachim .schaeferolahn-dill- 
kreis. de 

Internet: 

httpdw.lahn-dll-kreis.de 
Ihr Schreiben vom: 

Ihr Zeichen: 

Hausanschrift: 
Karl—Kellner-Ring St 
35516 Wetzlar 

Servicezeiten: 
Mo. — Mi. 
07:30 -12:30 Uhr 
Do 
07:30 - 12:30 Uhr 
13130 - 18:00 Uhr 
Fr. 
07.30 — 12:30 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Wetzlar 
lBAN: 
DE04 5155 0035 00000000 59 
BIC: HELADEF1WET 

Sparkasse Dillenburg 
IBAN: 
DE43 5165 0045 0000 0000 83 
BIC: HELADEF1DIL 

Postbank Frankfurt 
lBAN: 
DE65 5001 0050 0003 0516 01 
BIC: PBNKDEFF 

Auswertunq der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Kreisausschuss des LDK, Bauen und Wohnen (08.05.2018) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Untere Bauaufsichtsbehörde 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte ergänzt. 

Die Vermaßungen der Baugrenzen im Planbereich werden entsprechend ergänzt. 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 
berücksichtigt. 

Eine Vermessung des Geländes Wird beauftragt. 
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Lediglich der nördliche Bereich zur Landesstraße L 3285 ist derzeit noch als Bereich 
ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt, da erst im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung die 
Anbindung und Ausgestaltung geprüft und entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt 
wird. 
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Plankarte entspre-
chend ergänzt. 
 
Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt werden in den Kreuzungspunkten der Straßen entspre-
chend ergänzt.  
 
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeinde Lahnau hat nach Genehmigung des Abweichungsantrages den Grunder-
werb für die vorliegenden Grundstücke im Plangebiet durchgeführt. Hier konnte lediglich 
ein Grundstück nicht erworben werden. Aus diesem Grund wurde dieses Grundstück 
nicht mit in den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 

Immissionsschutz 

 
zu 7.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

Untere Denkmalschutzbehörde  

 
zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes werden weitere archäologische Untersuchungen 
durchgeführt. Das Landesamt für Denkmalpflege und hessenArchäologie hat in Ihrer 
Stellungnahme vom 02.05.2018 die Erstellung eines Archäologischen Gutachtens ge-
mäß § 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG gefordert 
 
 
 
 

Lahnlbilllr<reiso 

Berelch ohne Ein-und Ausfahrten 

1.) Die Zufahrtsstraße in das geplante GE-Gebiet ist durch die Kennzeichnung „Bereich ohne 
lim-und Ausfahrten" dargestellt 

2.) In den Kreuzungspunkten der Straßen sollten Ein-und Ausfahrten ausgeschlossen werden. 

Sonstiges 

Innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet sich eine 
weitere Grenze des räumlichen Geltungsbereiches, aus der nicht hervorgeht wofür diese Fläche 
vorgesehen ist. 

Immissionsschutz: 

Die vorgelegten Pläne und Unterlagen wurden im Hinblick auf die von hier zu vertretenden im- 
mrssronsschutzrechtlrchen Belange geprüft. Solche sind nicht betroffen. Es bestehen keine Be 
denken. Es sind keine Hinweise aufzunehmen. 

U ere Denk a schutz " de: 

Zu der Bauleitplanung des 0. g. Plangebietes kann aus denkmalschutzrechtlicher Sicht zurzeit 
geo;h keine abschließende Stellungnahme abgegeben werden, da in dem Plangebiet Fundstellen 

ann sun . 

Es sind weitere archäologische Untersuchungen notwendig, um Quantität und Qualität der 
Fundstellen herauszufinden. Danach kann erst die abschließende Stellungnahme erfolgen. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auf die gesonderte Stellungnahme der hessenArchäologie 
vom 02.05.2018 zur werteren Vorgehensweise an das Planungsbüro hin. 

Mit freundlichen Grüßen 

Decker 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Lediglich der nördliche Bereich zur Landesstraße L 3285 ist derzeit noch als Bereich 
ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt, da erst im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung die 
Anbindung und Ausgestaltung geprüft und entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt 
wird. 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Plankarte entspre- 
chend ergänzt. 

Bereiche ohne Ein— und Ausfahrt werden in den Kreuzungspunkten der Straßen entspre- 
chend ergänzt. 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde Lahnau hat nach Genehmigung des Abweichungsantrages den Grunder- 
werb für die vorliegenden Grundstücke im Plangebiet durchgeführt. Hier konnte lediglich 
ein Grundstück nicht ewvorben werden. Aus diesem Grund wurde dieses Grundstück 
nicht mit in den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen. 

Immissionsschutz 

zu 7.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Untere Denkmalschutzbehörde 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zum Entwurf des Bebauungsplanes werden weitere archäologische Untersuchungen 
durchgeführt. Das Landesamt für Denkmalpflege und hessenArchäologie hat in Ihrer 
Stellungnahme vom 02.05.2018 die Erstellung eines Archäologischen Gutachtens ge- 
mäß @ 20 Abs. 1 Satz 2 HDSChG gefordert 
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Kreisausschuss des LDK, Brandschutz (11.04.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 2.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh-
rung, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf 
besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswertunq der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

LahniDilllKrei50 
Kreisausschuss des LDK, Brandschutz (11.04.2018) Der Kreisausschuss 

Abteilung Brandschutz, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz 

Fachdienst 
Kreisausschuss des Latill-Kreises . Postfach 1940 . 35573 Welzl Gefahrenabwehr 

anzcuw ruoooomo und -bekämpfung DVoc.w 0.70 m m : “  
-noom t „  Datum: 

°" ‘ 11.04.2018 Beschlussempfehlungen 
"lbs Unser Zeichen: 

22.1-VB—1—0081 
Planungsbüro Holger Fischer 
Stadt- und Umweltplanung 

Anspredipartner(in)z 
Konrad-AdenaUer—Straße 16 Frau Westermann 
35440 Linden Telefon Durchwahl: _ _ _ 

3_fi},jgf_jfi” zu 1.: Die grundsätzliche Zusümmung zur Planung ed  zur Kenntms genommen. 
06441 407-2902 

Ba I itplanung der Gemeinde Lahnau Ortsteil Waldgirmes 3°33‘°° Zimmer-NL: u e . _ _ _ _ _ . Bebauungsplan “Vor dem Polstück IV“ Telefonzemrale: zu Z.: Dle nachfolgenden Hlnwelse werden zur Kenntms genommen und In der 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 05441 "7—0 Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt_ gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB en.-m: ‘ ‘ 

ter | . 

Immer _ Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfuh- 
‚h,;„mibeilrllfl‘ "d' rung, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein welterer Handlungsbedarf @ Sehr geehrte Damen und Herren, 15.03.2018 besteht. 

der Aufstellung des og. Bebauungsplanes stehen aus Sicht der zuständigen lhfhidtem ' mm Brandschutzdienststelle keine Bedenken entgegen, wenn die nachfolgenden Wolf/Anders 
«:=-; Punkte berücksichtigt werden: Hausanschm_ 
gruen _ . . Franz-Schubert-Su. 4 1. Öffentlich rechtliche Verkehrswege (Verkehrsflächen) sind so auszubulden 35578 Wetzlar 

bzw. zu erhalten, dass für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge ausreichende SeMmem_ 
Zufahrtswege, Bewegungs- und Aufstellflächen zur Verfügung stehen. „_ _ „_ ' 
Insbesondere der im Plan dargestellte Wendekreis muss entsprechend Bild 57 0730-1230 uhr 
(Flächenbedarf für einen Wendekreis für ein 2—achsiges Müllfahrzeug) der 1;’;„ -1eon um 
Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) ausgeführt werden, um „J,-„ „ati. Vereinbarung 
Feuerwehreinsatzfahrzeugen ein Wenden zu ermöglichen. Einzelheiten sind 

‘ " ‘ ‘ ' Bankve ‘ : mit der zuständigen Brandschutzdlenststelle im Rahmen der „3 'b'"wd=ft‘zillj:' 
Erschließungsplanung abzustrmmen. ‚BMW: 

oem 5155 was 0000 0000 59 
2. Gemäß 5 3 Abs.1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes über den Brandsdtutz, die B'C‘ “ELADEHWH 

Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) ist es Aufgabe der 
Gemeinde eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende .??t Dlllenburg 
Löschwasserversorgung zu gewährleisten. Die Löschwasserversorgung ist DE43' 5165 0045 0000 ccm 33 
entsprechend den Vorgaben des Arbeitsblattes des DVGW Nr. W 405 BIC: HELADEHDIL 
' Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung ' sicherzustellen. Für die Löschwasserentnahme aus ro:;|bank Frankfurt 
der Sammelwasserversorgung sind nur Überflur- bzw. Unterflurhydranten ‘ 
zugelassen. Diese sind nach dem Arbeitsblatt des DVGW Nr. W 331 3531332323? °°°3 0516 01 
"Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten' i.V.m. dem Arbeitsblatt W 
400-1 "Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen, Teil 1 ' .  auszuführen. 
Einzelheiten sind mit der zuständigen Brandschutzdienststelle im Rahmen der 
Erschließungsplanung abzustimmen. 
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zu 3: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh-
rung, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf 
besteht. 
 
 
zu 4: Der Hinweis wird übernommen und textlich aufgeführt. 
 
Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh-

rung, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf 
besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LahnlDilllKreis® 

3. Aufgrund der beabsichtigten Nutzung (Gewerbegebiete (GE) ist für den Geltungsbereich des og. 
Bebauungsplanes als Grundschutz eine Löschwassermenge von mindestens 3200 Ltr.Min. 
(entspricht 192 m’lh) erforderlich. Die erforderliche Löschwassermenge muss für eine Löschzeit 
von zwei Stunden zur Verfügung stehen. 
5 45 (3) HBKG, $ 38 (2) HBO, DVGW Arbeitsblatt Nr. W 405 

4. in der Gemeinde Lahnau steht für den Geltungsbereich des og. Bebauungsplanes ein 
Hubrettungsgerät nicht zur Verfügung. Es ist daher zu gewährleisten. dass Gebäude, deren 
zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt werden soll, nur errichtet 
werden dürfen, wenn eine maximale Brüstungshöhe von 8,00 m über der Geiändeoberfläche bei 
den zum Anleitern bestimmten Fenstern nicht überschritten wird. Wird die maximal zulässige 
Brüstungshöhe von 8,00 m zur Sicherstellung des zweiten Rettungswegs bei den zum Anleitern 
bestimmten Fenstern überschritten, ist der zweite Rettungsweg durch geeignete Maßnahmen 
baulich durch den Bauherrn sicherzustellen (& 13 HSC). 

Sollten zu den v. 9. Erläuterungen noch weitere Fragen bestehen, so stehen wir Ihnen gerne unteér der 
oben angegebenen Rufnummer zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Westermann 

Dieser Schriftsatz wurde mit der Unterstützung elektronischer Einrichtungen erstellt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass dieser nach 5 37 Abs. 5 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVWVfG) ohne 
Unterschrift gültig ist. 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 3: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh- 
rung, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf 
besteht. 

zu 4: Der Hinweis wird übernommen und textlich aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh- 
rung, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf 
besteht. 
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Kreisausschuss des LDK, Gesundheitsamt (29.03.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt. 
 
Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Entwässerungs- und Erschließungs-
planung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungs-
bedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie Anders 

Von: Fischer <fischer@fischer—pian.de> 
Gesendet: Donnerstag, 29. März 2018 09:25 
An: p.anders@fischer-pian.de 
Betreff: WG: Beteiligungsverfahren BauGB 

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung 
Kenwidrnungmnus: Gekennzeichnet 

Von: Isabell Schmid [majM:isabell.schmid@lghfi ill;igrmr ';7‚gg177 
Gsendet: Donnerstag, 29. März 2018 09:23 
An:fischer@fischer—plan.dg;i ||. hm lahn-dili-k i 
Bau-eff: Beteiligungsvenfahren BauGB 

Folgende Nachricht wurde vom Formular von flacher-Plan übermittelt: 

Stadt: Lahneu 
Ortsteil: Ortsteil Waldgirmes 
Plan-Name: Lahnau: Bebauungsplan "Ver dem Polstück IV“ 
Name: Schmid 
Vorname: Isabell 
01906151e 1: Kreisaueschuse Lahn-DIII—Kreia 
Dienststelle 2: Gesundheitsamt 
Strasse: Sehlosestraße 20 
PLZ I Ort: 35745 Herborn 
Telefon: 06441 407 1618 
E-Mail: isabell.schmid@lahn-dill-kmß .” 
Kommentar. 
Sehr geehrte Damen und Herren. nach Durchsicht der :lanun1enagen vom 15. 03. 2018 bestehen seitens der Abteilung Gesund1eit 
des Lahn-Dili-Krelses gegen den 0. g. " * , Sicht keine“ “ _ 
Aufgrund der Trinkwasservemrdnung 5 13 Abs. : (TrinivN) sind '" der ' *“ 

_, Auf die“ il\en zur" ' (DIN 1989-1. DVGW W 555) wird hingewiesen. 
Die 8. a. R. d. T zum Schutze des Trinkwassers. wie die DIN 1717 und 1988-100. sind zu beachten. Mit lreundlichen Grüßen Isabell 
Schmid 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Kreisausschuss des LDK, Gesundheitsamt (29.03.2018) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt. 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Entwässerungs- und Erschließungs- 
planung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungs- 
bedarf. 
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Kreisausschuss des LDK, Umwelt, Natur und Wasser (17.04.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

Natur- und Landschaftsschutz 

 

 

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wie 
folgt berücksichtigt:  
 
Die Ausweisung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Extensivgrünland dient  
als Ausgleichsfläche, da landwirtschaftliche Fläche in Grünland umgewandelt wird und 
für Natur und Landschaft eine ökologische Aufwertung geschaffen wird. Der Wildtierkor-
ridor wird verbreitert, indem die Parzelle des landwirtschaftlichen Weges an die tatsäch-
lich vorhandene Größe des Weges in den Örtlichkeiten angepasst wird. Insgesamt ist die 
Breite eines Wildtierkorridors für die Ausbreitung der Artenvielfalt entscheidend. Je brei-
ter der Wildtierkorridor ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in seinem 
Inneren eine ökologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen Verhältnissen und 
wenigen Störungen von außen entwickeln kann. 
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Artenliste in den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan beinhaltet Laub-
bäume 2. Ordnung mit entsprechenden Angaben zur Höhenentwicklung. Bei der Pflan-
zung der Bäume ist darauf zu achten, dass diese eine Höhe von mindestens 2 Metern 
haben.  
 

Der Kreisausschuss 

Kreisauschus des Lahn—DilI—Kreises ' Postfach 19 40 ' 35573 Wetzlar 
'/,’/4 Planung 
; Partn 9 /- s..„‚„fräsläfäiés‚ie„" 

Gemeindevorstand der Gemeinde Lahnau 
Rathau55traße 1-3 
35633 Lahnau 

Eing.r IB. APR. 2018 

Planuhgsbüro Holger Fischer 
Konrad-Adenauer—Straße 16 
35440 Linden 

Bauvorhaben: Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, OT Waldgirmes - 
Bebauungsplan 'Vor dem Polstück IV' sowie Änderung 
des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich in Lahn- 
au, Gemarkung Waldgirmes. Flur 19, Flurstück 230. 231, 
232. 3/3. 3/4, 4”. G, 7, 8. 9,10,11‚12,13,14,15,16.17‚  
18, 19, 18812, 18816, 188/8, 188/9, 188/12. 188/20. 
188/50, 191, 220. 221, 222, 223. 224. 225, 226. 227, 228. 
229, 23011. 230/2. 231/1. 234, 23511. 23512. 236. 237, 
238. 239. 240, 24111. 242/1. 244, 253, 25311 

Bauherr: Gemeinde Lahnau 
Rathausstraße 1-3 
35633 Lahnau 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu den im Zusammenhang mit dem 0.9. Verfahren vorgelegten Unterlagen wird im 
Hinblick auf die Belange unserer Abteilung Umwelt, Natur und Wasser folgende 
Stellungnahme abgegeben: 

NatunundMflahut; 
An den Umweltbericht sind keine besonderen Anforderungen zu stellen. 
Im Entwurf zum Bebauungsplan wird eine Abflussbahn für Kalt- und Frischluft 
ausgewiesen. die von Bebauung freizuhalten ist. Abgesehen davon. dass nach 5 
9 Bundesfemstraßengesetz (F5trG) entspr. Abstände zur A 45 einzuhalten sind, 
kann diese Fläche nicht als Ausgleichsfläche für Eingriffe in Natur und Landschaft 
gelten. da lediglich ein Verlust an Kalt-und Frischluftfläche minimiert wird. Zu- 
dem ist die vorgesehene Breite der Fläche von 40 Metern aus fachlicher Sicht für 
eine Funktion als Wildkorrifdor nicht ausreichend. 
Die Eingriff— und Ausgleichsplanung wird im Offenlegungsentwurf behandelt. 

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind für Goldammer und Klappegrasmü- 
cke Ersatzanpflanzungen von Bäumen und Gehölzen vorgesehen. Um die Funk- 
tion als Ersatzlebensraurn zu erfüllen, müssen Bäume mit einer Höhe von min- 
destens zwei Metern gepflanzt werden. Ansonsten kann den Darstellungen und 
Bewertungen im Fachbeitrag gefolgt werden. 

sbüro Holger Fisch 
Schaft mb de lngnniennl .04.2018 

LahnlbilllKreis® 

Abteilung Umwelt, Natur und Wasser 

Abteilung 26 Umwelt, 
tur und Wasser 

' Ill: 

ser Zeichen: 
612018-BE-15—001 

06441 407-1 746 
Telefax Durd'lwahl: 
06441 407-10 65 
Gebäude Zimmer-Nr.: 
D 3.134 
Telefonzentrale: 
06441 407—0 
E-Mall: 
Andrea.sdaaehßuhfiill— 
Kreis.de 
|memet: 
http:l.lahn-dlll—knlsde 
Ihr Schreiben vom: 

Ihr Zeichen: 

Hausanschrift: 
Karl-Kellner-Rlng 51 
35576 Wetzlar 

Servieeaeiten: 
Mo. — Mi. 
07:30- IZ:30 Uhr 
Do. 
07:30 -12:30 Uhr 
3130 - l8:00 Uhr 
Fr. 
0730 —12:30 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Wetzlar 
IBAN; 
DEMSISSOOSSOOODOODDSS 
BIC: HELADEFIWET 
Klo. 59 
BLZ 515 500 35 

Sparkasse Dillenburg 
IBAN: 
DE43516500450000000083 
BIC: HELADEF‘I DIL 
Klo. BS 
BLZ 516 500 45 

Foflbank Frankfurt 
IBAN: 
0555500100500003051601 
BIC: PBNKDEFF 
Kto. 3 051 501 
BLZ 500 100 60 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Kreisausschuss des LDK, Umwelt, Natur und Wasser (17.04.2018) 

Beschlussempfehlungen 

Natur- und Landschaftsschutz 

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wie 
folgt berücksichtigt: 

Die Ausweisung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick- 
lung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Extensivgrünland dient 
als Ausgleichsfläche, da landwirtschaftliche Fläche in Grünland umgewandelt Wird und 
für Natur und Landschaft eine ökologische Aufwertung geschaffen Wird. Der Wildtierkor- 
ridor wird verbreitert, indem die Parzelle des landwirtschaftlichen Weges an die tatsäch- 
lich vorhandene Größe des Weges in den Örtlichkeiten angepasst Wird. Insgesamt ist die 
Breite eines Wildtierkorridors für die Ausbreitung der Artenvielfalt entscheidend. Je brei- 
ter der Wildtierkorridor ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in seinem 
Inneren eine ökologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen Verhältnissen und 
wenigen Störungen von außen entwickeln kann. 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Artenliste in den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan beinhaltet Laub- 
bäume 2. Ordnung mit entsprechenden Angaben zur Höhenentwicklung. Bei der Pflan- 
zung der Bäume ist darauf zu achten, dass diese eine Höhe von mindestens 2 Metern 
haben. 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In Abstimmung mit dem RP Gießen (ONB) erfolgt auch aufgrund der Lage des Regen-
rückhaltebeckens im Landschaftsschutzgebiet die Aufnahme einer naturnahen Gestal-
tung des Regenrückhaltebeckens.  
 
 

Wasser- und Bodenschutz 

 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist bereits unter Kapitel 5.2 in 
der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan werden weitere Hinweise zur Abwasserentsorgung aufgenommen. 
 
Im Rahmen des Entwässerungskonzeptes werden in der Begründung zum Bebauungs-
plan weitere Hinweise zur Abwasserentsorgung aufgenommen.  
 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Abstimmung des Entwässerungskonzeptes erfolgt mit der Unteren Wasserbehörde 
beim Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis. 
 
 
zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden im Umweltbericht 
aufgeführt. 
 
Die Ausführungen im Umweltbericht werden durch die eingeführte Arbeitshilfe „Kompen-
sation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB“ ergänzt.  
Die Hinweise aus dem Umweltbericht zum Schutzgut Boden sind im Rahmen der Er-
schließungsplanung und Bauausführung zu beachten.  
 
 
 

LahnlDilllKreis® 

Südlich des eigentlichen Plangebietes ist ein RRB geplant. Wir weisen darauf hin, dass das Flur- 
stück 230 als Kompensationsfl‘a‘che ausgewiesen ist und nicht ohne weiteres überplant werden 
kann 

Wasser und B@scl_ugz; 

Grundwasser 
Für den Fall, dass im Zuge von Baumaßnahmen Grundwasser angetroffen wird. ist unter Ziffer 5.2, 
letzter Absatz der Begründung zum Bebauungsplan, eine geeignete Verhaltensanforderung enthal- 
ten. 
Es ist erforderlich, dass diese Anforderungen auch in die textlichen Festsetzungen des Bebauungs— 
planes aufgenommen werden. 

Wasserversorgung 
Bezüglich der Wasserversorgung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt die Zuständig- 
keit gemäß 5 1 der derzeit gültigen „Verordnung über die Zuständigkeit der Wasserbehörden“, 
beim Regierungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt. 

Abwasserableitung (Schmutz- und Niederschlagswasser) 
Wie aus der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen ist, soll die Entwässerung des Pla- 
nungsgebietes irn Trennsystem erfolgen. 
Hinsichtlich der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung wird im Bebauungs- 
planentwurf auf ein beauftragtes Entwässerungskonzept venrviesen. 
Die im Entwurf des Bebauungsplanes enthaltenen Ausführungen zur Abwasserentsorgung sind für 
die wassenrvirtschaftliche Beurteilung bzw. als Nachweis der ordnungsgemäßen Abwasserentsor- 
gung und auch im Hinblick auf die nach der ‚Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirt- 
schaftlichen Belangen in der Bauleitplanung’ erforderlichen Angaben unzureichend. 
Das beauftragte Entwässerungskonzept ist der unteren Wasserbehörde beim Kreisausschuss des 
Lahn-DiII-Kreis umgehend vorzulegen. 

Bodenschutz 
In dem Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes sind Ausführungen zur Boden- 
beschaffenheit und den Auswirkungen der geplanten Erschließung auf die Bodenfunktionen ent- 
halten. 
Diese Ausführungen bitten wir durch die ‚Ermittlung des Kompensationsbedarfes für das Schutzgut 
Boden‘ entsprechend der vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherttz mit Erlass vom 15. März 2018. Az.: ill 8 — 089 e 06.01 .08, eingeführten 
Arbeitshilfe „Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB" zu ergän— 
zen. 
Die unter Ziffer 2.l des Umweltberichtes, vorletzter Absatz, Seite 11, angeführten Anforderungen 
(Spiegelpunkte) bitten wir in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufzunehmen. 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In Abstimmung mit dem RP Gießen (ONB) erfolgt auch aufgrund der Lage des Regen- 
rückhaltebeckens im Landschaftsschutzgebiet die Aufnahme einer naturnahen Gestal- 
tung des Regenrückhaltebeckens. 

Wasser- und Bodenschutz 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist bereits unter Kapitel 5.2 in 
der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan werden weitere Hinweise zur Abwasserentsorgung aufgenommen. 

Im Rahmen des Entwässerungskonzeptes werden in der Begründung zum Bebauungs- 
plan weitere Hinweise zur Abwasserentsorgung aufgenommen. 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Abstimmung des Entwässerungskonzeptes erfolgt mit der Unteren Wasserbehörde 
beim Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis. 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden im Umweltbericht 
aufgeführt. 

Die Ausführungen im Umweltbericht werden durch die eingeführte Arbeitshilfe „Kompen- 
sation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB“ ergänzt. 
Die Hinweise aus dem Umweltbericht zum Schutzgut Boden sind im Rahmen der Er- 
schließungsplanung und Bauausführung zu beachten. 
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zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der geplante Zuschnitt der Gewerbeflächen ist für die Verlegung maßgeblich. 
 
 
zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
 
Zum vorhandenen Gewässer (Längenbach) ist im Bebauungsplan bereits ein Gewässer-
randstreifen von 10 m ausgewiesen.  
 
 
zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der Gestaltung des RRB kann auch ein Ausgleich und die Renaturierung 
des angrenzenden Grabens mit genutzt werden.  
 
 
zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die aufgeführten Anregungen und Hinweise unter 1.-12. werden zum Entwurf des Be-
bauungsplanes entsprechend abgearbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

11 

12 

13 

Lahnlpilllkreis@ 

Wasserschutzgebiete 

Das Planungsgebiet liegt weder in einem festgesetzten bzw. geplanten Wasserschnebiet für 
Trinkwassergewinnungsanlagen noch in einem festgesetzten bzw. geplanten Heilquellenschutzge- 
biet. 

Gewässer 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt nicht in einem festgesetzten Überschwemmungs- 
gebiet. Allerdings ist im nordwestlichen Teil des Plangebiets ein Gewässer (Längenbach) vorhanden. 
Dieses soll verlegt und renaturiert werden, allerdings ergibt sich nicht, aus welchem Grund ein so 
kleiner Anschnitt verlegt werden soll. 

Im Außenbereich ist ein beidseitiger 10m breiter Gewässerrandstreifen einzuhalten. Hier dürfen 
nach 523 (Z) Hessisches Wassergesetz (HWG) keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden. Die 
Ausweisung kann ausnahmsweise durch die zuständige Behörde (hier Regierungspräsidium Gießen) 
genehmigt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass sich nach der Hochwassergefahrenkarte des Hochwasserrisikoma- 
nagementplans (HWRMP) Lahn ein kleiner Bereich des südi_östlichen Gewerbegebiets sowie das vor- 
gesehene RRB innerhalb der dort ermittelten potenziellen Uberschwemmungsflächen befinden. 

Dem Entwurf des Bebauungsplanes kann vorerst nicht zugestimmt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der geplante Zuschnitt der Gewerbeflächen ist für die Verlegung maßgeblich. 

zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen. 

Zum vorhandenen Gewässer (Längenbach) ist im Bebauungsplan bereits ein Gewässer- 
randstreifen von 10 m ausgewiesen. 

zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der Gestaltung des RRB kann auch ein Ausgleich und die Renaturierung 
des angrenzenden Grabens mit genutzt werden. 

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die aufgeführten Anregungen und Hinweise unter 1.—12. werden zum Entwurf des Be- 
bauungsplanes entsprechend abgearbeitet. 
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Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Archäologie (02.05.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
zu 1.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte und 
in der Begründung zum Bebauungsplan als Hinweis aufgeführt. 
 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Vorfeld des Bauantrages und im Zuge des weiteren Verfahrens (Entwurf) des Bebau-
ungsplanes wird ein entsprechendes Archäologisches Gutachten beauftragt. Entspre-
chende Hinweise werden in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
 
zu 3.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Eine geophysikalische Prospektion wird vor weiteren Planungsschritten beauftragt und 
durchgeführt. Weitere Hinweise werden in der Begründung zum Bebauungsplan über-
nommen. 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Landesamt für Denkmalpflege hessenllfillßlßfil! H ESS E N 
: Hesse" _ 

_ 

Landmann iuv Denkmalpflege l-llm sam; er.mm um wma» m 

W i l l i  Dr. Str-h Saum!“ 

Planungsbüro Holger Fischer Muri «museue141 
m (051 11 me131 

Konrad-Adenauerstr. 16 EM. Smdre.8osnmski@ifd-heuen.de 
35440 Linden mm.... 

Ihre mitm 15. US. 201 ! 

m oz.oszo1e 

Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau‚ Ortsteil Waldgirmes 
Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV“ sowie Änderung des FNP in diesem Bereich 
Beteiligung der Behörden und sonstiger TöB gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die vorliegende Planung wird vom Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie. im 
derzeitigen Stadium abgelehnt. da nicht sichergestellt ist, dass die öffentlichen Belange des 
Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege (5 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) hinreichend 
berücksichtigt werden. Für das Plangebiet liegt eine geomagnetische Messung aus dem Jahr 2004 
vor. Die vorliegenden Unterlagen lassen auf das Vorhandensein von archäologischen 
Beiundstrukturen im Plangebiet und dem unmittelbaren Umfeld schließen. 

Es ist damit zu rechnen, dass durch die Bebauung Kulturdenkmäler im Sinne von 5 2 Abs. 2 
HDSchG (Bodendenkmäler) zerstört werden. 

Um Qualität und Quantität der archäologischen Befunde zu überprüfen und um später zu fundierten 
Stellungnahmen im Rahmen von bauordnungsrechtlichen oder denkmalschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu gelangen. ist ein archäologisches Gutachten, d. h. eine vorbereitende 
Untersuchung gemäß 5 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG erforderlich, deren Kosten vom Plangeber in 
seiner Eigenschaft als Verursacher zu tragen sind. 

Als vorbereitende Untersuchung sollten sobald wie möglich vor weiteren Planungsschritten innerhalb 
des beplanten Geländes in Abhängigkeit von der geplanten Bebauung Testschnitte durchgeführt 
werden, die Auskunft über die Befunderhsltung geben sollen. da von ihrem Ergebnis abhängig ist. 
inwieweit weitere archäologische Untersuchungen (keine Ausgrabung/weitere 
Teileusgrabunnotalausgrabung) erforderlich sind. In einem beigefügten Plan sind die Vorgaben zu 
den vorzunehmenden Testschnitten zu entnehmen. 

Eine Liste zu den Grabungs- und Prospektionsfirmen. die in Hessen zugelassen sind. wird vom 
Bundesverband freiberuflicher Kultumissenschaftler e. V.. Adenauerallee 10, 53 113 Bonn geführt. 
Unter http'J/Www.b—f-k.delmg-listenlarchaeologie-grabungsfinnen.php#list‚ finden Sie den Link zu der 
pdf-Liste der Archäologischen Grabungeflrmen, die In Hessen zugelassen sind. 
' _‚ m, E ‚ ' ‚" r . „,t . - -ml.l_l- ‚|. 
Hessen https:lllfd.hesien.de L?hgssen 
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Auswertung der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Landesamt für Denkma_lpfleqe, Abt. Archäoloqie (02.05.2018) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte und 
in der Begründung zum Bebauungsplan als Hinweis aufgeführt. 

zu Z.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Im Vorfeld des Bauantrages und im Zuge des weiteren Verfahrens (Entwurf) des Bebau- 
ungsplanes Wird ein entsprechendes Archäologisches Gutachten beauftragt. Entspre- 
chende Hinweise werden in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

zu 3.: Den Anregungen wird entsprochen. 

Eine geophysikalische Prospektion Wird vor weiteren Planungsschritten beauftragt und 
durchgeführt. Weitere Hinweise werden in der Begründung zum Bebauungsplan über- 
nommen. 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließlich zu den öffentlichen 
Belangen des Bodendenkmelechuizee und der Bodendenkmelpflege. Eine gesonderte 
Shllungnel'lme zu den Belangen des Baudenkmelschuizee und det Beudenkmelpflege behält 
sich die Denkmalfachbehörde vor. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

%:1522 
Dr. Sandra Sosnowski 
Bezirksarchäologin 

SeiteZvon2 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 
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Magistrat der Stadt Wetzlar (15.03.2018) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Planungsbüro Holger Fischer 
Konrad-Adenauer-Str. 16 
35440 Linden 

Bauleitplanung der Gemeinde Leimen, Ortsteil Wald- glrmes 
Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV“ 
Anderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 
- Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf- 

fentlicher Belange gem. 5 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

die Gemeinde Lehnau plant eine Erweiterung des Gewer— 
begebietes „Am Polstück" am westlichen Rand des Orts— 
teils Waldgirmes. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die Grenze zum Wetzlarer Stadtgebiet an. 

Die Stadt Weider und die Gemeinde Lahnau haben 2010 gemeinsam einen Antrag auf Zulassung einer Abweichung 
von den Festlegungen des Regionalplan Mittelhessen 
2010 gestellt. Ziel war die gemeinsame Planung eines 
lnterkommunalen Gewerbegebietes zwischen den Ortstei- 
len Naunheim und Waldgirmes, mit einem Gewerbege- 
bietsteil auf Wetflarer Stadtgebiet sowie einem Gewerbe- 
gebietsteil auf Lahnauer Gemeindegebiet. 
Die ursprüngliche Planung (3. das im Rahmen des Ziel- 
abweichungsantrags vorgelegte städtebauliche Entwick- 
lungskonzept vom 31.08.2010) beinhaltete einen gemein- 
samen Knotenpunkt an der L3285 zur Erschließung der 
beiden Gewerbegebietsteile. Diese wurden im Konzept 
durch eine am Verlauf des Längenbeches orientierte 
Grünachse voneinander getrennt. 

Gemäß der Zielabweichungsentscheidung vom 
08.03.2012 wurde eine Abweichung vom Regionalplan 
Mittelhessen 2010 ausschlleßlich für die auf Lahnauer 
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Auswertung der Stellunqnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Maqistrat der Stadt Wetzlar (15.03.2018) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 3.: Die Anregungen und Hinweise werden bei der weiteren Planung wie folgt 
berücksichtigt: 
 
In Form eines Verkehrsgutachtens wird die Anbindung und Ausgestaltung geprüft und 
entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt. Hier ist ein Abstimmungstermin mit der 
Gemeinde Lahnau und Hessen Mobil vorgesehen. Bezüglich der Entwicklungsabsichten 
der Stadt Wetzlar werden unterschiedliche Erschließungsvarianten erörtert. 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Wildtierkorridor wird verbreitet, indem die Parzelle des landwirtschaftlichen Weges 
an die tatsächlich vorhandene Größe des Weges in den Örtlichkeiten angepasst wird. 
Insgesamt ist die Breite eines Wildtierkorridors für die Ausbreitung der Artenvielfalt ent-
scheidend. Je breiter der Wildtierkorridor ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich in seinem Inneren eine ökologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen 
Verhältnissen und wenigen Störungen von außen entwickeln kann. Inwieweit die Belan-
ge des Freiraumcharakters nach Westen auf Wetzlarer Gemarkung erweitert werden 
kann, soll in Abstimmung mit der Stadt Wetzlar erörtert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT WETZLAR 

Gemeindegebiet geplanten gewerblichen Bauflächen als vertretbar erachtet. infolgedes- sen wurde seitens der Stadt Wetzlar die Entwicklung des Wetzlarer Tells des Gewerbege- bietes in der Priorisierung zu entvvickelnder gewerblicher Bauflächen zurückgestellt. Vor dem Hintergrund der kaum noch verfügbaren gewerblichen Bauflächen in bestehenden 
Industrie- und Gewerbegebieten im Wetzlarer Stadtgebiet, ist es nach wie vor das Ziel der Stadt Wetflar, das Gewerbegebiet in Naunheim mittei- bis langfristig zu entwickeln. Aus Sicht der Stadt Wetzlar ist es daher unentbehrlich, dass die Siedlungs- und Freiraument— 
wicklung zwischen den Ortsteilen Naunheim und Waldgirmes in abgestimmter Art und 
Weise erfolgt. 

Das nun im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung geplante Gewerbegebiet „Vor dem Polstück lV" entspricht im Umfang in etwa dem im ursprünglichen städtebaulichen Entwicklungskonzept auf Lahnauer Gebiet liegenden Gewerbegebietsteil. Dieser wurde jedoch etwas nach Westen erweitert und dabei auch der Bachveriauf des Längenbache nach Westen veriegt. Im Gegensatz zur ursprünglichen Planung wurde darüber hinaus der geplante Anschluss an die L3285 nach Osten verlagert. 

Zur vorliegenden Planung möchten wir folgende Hinweise und Anregungen geben: 

Erschließung: 
Unter Würdigung der mittel- bis langfristigen Entwicklungsabslchten der Stadt Wetztar bit- 
ten wir darum, einen potenziellen Knotenpunkt an der L3285 in Abstimmung mit Hessen 
Mobil so zu entwickeln, dass die Option einer Anbindung der beiden Gewerbegebietsteile in Wetzlar und Lahnau an die Landesstraße auch zukünftig erhalten bleibt. Wir schlagen 
entsprechend des Entwicklungskonzeptes vom 31.08.2010 eine gemeinsame Anbindung 
an die L3285 durch die Rückverlagerung des derzeit geplanten Knotenpunktes nach Wes- 
ten vor‚ ggf. auch unter Einbeziehung von Flächen auf WeirJarer Stadtgebiet. Wir bieten 
an, konkrete Möglichkeiten der Umsetzung unterschiedlicher Erschließungsvarianten ge- 
meinsam eingehender zu eruieren, auch unter Berücksichtigung der langfristig- 
perspektivischen Option einer Anbindung an die BAB 45. 

Freiraumentwicklur_rg: 
Laut Vorentwurf des Umweltberichtes soll ein Bereich zwischen dem geplanten Gewerbe- 
gebiet und der Trasse der BAB 45 als Wildtierkorridor gesichert werden. Der geplante 
Wildtierkorridor ist jedoch nur in Verbindung mit der Entwicklung und Sichemng eines zu- 
sammenhängenden Freiraumkorridors in Nord-Süd-Richtung sinnfällig, der notwendiger- weise auch Wetzlarer Stadtgebiet berührt. Aus den derzeitigen Planuntertagen geht der 
weitere Veria sowie die angestrebte Funktion und Breite des geplanten Wildtierkorridors 
nicht hervor. im Rahmen der Zielabweichung wurde seitens der Oberen Naturschutzbe— 
hörde Bedenken vorgetragen hinsichtlich der Ban‘ierawlrkung der Antragsfläche, die den 
Austausch von Teilpopulationen von wandemngsgebundenen Tierarten unterbinden bzw. 
Teilpopulationen zum eriöschen bringen könne. Aus Sicht der Stadt Wetzlar sollte, auch 
mit Blick auf die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes „Vor dem Polstück IV" nach 
Westen, sichergestellt werden, dass Belange des Freiraumschutzes nicht perspektivisch 
die Entwicklungsmöglichkeiten eines Wetzlarer Teils des vormaligen interkommunalen 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

zu 3.: Die Anregungen und Hinweise werden bei der weiteren Planung wie folgt 
berücksichtigt: 

In Form eines Verkehrsgutachtens wird die Anbindung und Ausgestaltung geprüft und 
entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt. Hier ist ein Abstimmungstermrn mit der 
Gemeinde Lahnau und Hessen Mobil vorgesehen. Bezüglich der Entwicklungsabsrchten 
der Stadt Wetzlar werden unterschiedliche Erschließungsvarianten erörtert. 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Wildtierkorridor wird verbreitet, indem die Parzelle des landwirtschaftlichen Weges 
an die tatsächlich vorhandene Größe des Weges in den Ortlichkeiten angepasst Wird. 
Insgesamt ist die Breite eines Wildtierkorridors für die Ausbreitung der Artenvielfalt ent- 
scheidend. Je breiter der Wildtierkorridor ist, desto größer ist die Wahrschernlrchkert, 
dass sich in seinem Inneren eine ökologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen 
Verhältnissen und wenigen Störungen von außen entwickeln kann. Inwieweit die Belan- 
ge des Freiraumcharakters nach Westen auf Wetzlarer Gemarkung emertert werden 
kann, soll in Abstimmung mit der Stadt Wetzlar erörtert werden. 
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zu 5.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT WETZLAR 

Gewerbegebietes einseitig einschränken. Wir bitten darum, die Stadt Wetzlar bei der wei- teren Planung eines möglichen Midtierkorridors/Biotopverbunds mit einzubeziehen. 
Gegen den Vorentwuri des Bebauungsplanes „Vor dem Polstück N" sowie der geplanten Flächennutzungsplanändemng im diesem Bereich bestehen seitens der Stadt Wetzlar im Übrigen keine Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

‚A— C/\ 
Jente 
Amtsleitung 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 5.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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Tanja Nusch
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Naturschutzverbände des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar  

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die vorliegende Planung des Gewerbegebietes Polstück IV sieht im südwestlichen Plan-
bereich eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft vor. Diese hat sowohl einen Zweck als Kalt- und Frisch-
raumkorridor als auch als Wildtierkorridor zwischen Lahnau und Wetzlar. 
Dieser Freihaltungsbereich beträgt 40 m und wird noch um die Wegeparzelle verbreitert, 
da diese in den Örtlichkeiten deutlich kleiner als die tatsächliche Parzelle in den Katas-
tergrundlagen ist.  
 
 
zu 2.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
An der bisherigen Ausweisung des Wildtierkorridors wird bis auf eine kleinere Verbreite-
rung um die nicht in Anspruch genommene Wegeparzelle fest gehalten. Die Breite des 
Wildtierkorridors ist entscheidend für die Ausbreitung der Artenvielfalt. Je breiter der 
Wildtierkorridor ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in seinem Inneren 
eine ökologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen Verhältnissen und wenigen 
Störungen von außen entwickeln kann. Inwieweit die Belange des Freiraumcharakters 
nach Westen auf Wetzlarer Gemarkung erweitert werden kann, soll in Abstimmung mit 
der Stadt Wetzlar erörtert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_. ‚f, Naturschutzverbände 
j— 

Stellungnnhme zum Flächennutzung-lßebnuungepien 
'Vor dem Polstück IV' 

Sehr geehrte Damen und Herren. 
Durch die aktuelle Planung für das Gewerbegebiet Polstück IV wird 
der letzte verbliebene Korridor zwischen Lahnau und Wetzlar zum 
Wechseln der verschiedensten bodengebundenen \Mldarten 
(Rotwild, Wildschweine, Rehwild, Wildkatze. Luchs u.a.m.) auf die 
Südseite der Lahn (und umgekehrt) nahezu geschlossen. Dies ist 
umso gravierender, als die Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau 
vorsieht. einen weiteren Wanderkorridor mit der durchgehenden 

- Wohnbebauung zwischen den Lahnauer Ortsteilen Dorlar und 
Waldgirmes zu schließen. 
Insbesondere im Hinblick auf von der genetischen Verannmg 
betroffene Arten wie z.B. Rotwiid‘. werden ausreichend breite 
Wanderwege benötigt. So führen die Wanderwege des Rotwlldee 
aus dem Taunus in Richtung Kroldorfer Forst auch in diesem 
Bereich durch die Gemarkung Waldgirmes. 
Auch führt die derzeitige Planung zu einer ebeehbaren 
Fragmentierung der Landschaft. Dies wiederspficht dem Sinn und 
Zweck des 55 21 BNat$chG‚ der eine Vernetzung der Biotope als 
g:tuerhafle Sicherung der Population wildiebender Tiere zum Ziel 

Als Biotope von überregionaler Bedeutung sind im direkten Umfeld 
des Planungsgebietes das N86 Oberwesen bei Neunheim. des 
NSS Wiirzberg bei Garbenheim. das LSG Alter Bahndarnm und 
die Weldgebiete in den Gemarkungen Gerbenheim, Mannheim und 
Waldgirmes zu nennen. 
Wir fordern. dass ein mindestens 80m breiter Korridor für die 
Wanderung der Vinidtiere belassen wird und der gesamte Bereich 
zwischen der A 45 und dem neuen Gewerbegebiet bis zur Lahn 
funktionsgerecht (z. B. durch Bepflanzung). als .Fernwenderweg' 
fiir1'rere m gestalten ist“.Die geforderte Breite von mindestens ao 

‘ Siehe hierzu: https:llwww.unl- 
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Auswertunq der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Naturschutzverbände des Lahn—Dill—Kreises und der Stadt Wetzlar 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die vorliegende Planung des Gewerbegebietes Polstück IV sieht im südwestlichen Plan- 
bereich eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft vor. Diese hat sowohl einen Zweck als Kalt- und Frisch- 
raumkorridor als auch als Wildtierkorridor zwischen Lahnau und Wetzlar. 
Dieser Freihaltungsbereich beträgt 40 m und wird noch um die Wegeparzelle verbreitert, 
da diese in den Örtlichkeiten deutlich kleiner als die tatsächliche Parzelle in den Katas- 
tergrundlagen ist. 

zu 2.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

An der bisherigen Ausweisung des Wildtierkorridors wird bis auf eine kleinere Verbreite- 
rung um die nicht in Anspruch genommene Wegeparzelle fest gehalten. Die Breite des 
Wildtierkorridors ist entscheidend für die Ausbreitung der Artenvielfalt. Je breiter der 
Wildtierkorridor ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in seinem Inneren 
eine ökologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen Verhältnissen und wenigen 
Störungen von außen entwickeln kann. Inwieweit die Belange des Freiraumcharakters 
nach Westen auf Wetzlarer Gemarkung erweitert werden kann, soll in Abstimmung mit 
der Stadt Wetzlar erörtert werden. 

Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV" im OT. Waldgirmes 33 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 
 
 
 

  ________________________________________________________________  
 Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV“ im OT. Waldgirmes 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Für das vorliegende Plangebiet ist nur die Renaturierung des Längenbachs im Planbe-
reich vorgesehen.  
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Gemeinde Lahnau hat bereits im Rahmen des Interkommunalen Gewerbegebietes 
Naunheimer Straße mit der Stadt Wetzlar ein Zielabweichungsantrag von den Zielen des 
Regionalplans Mittelhessens 2010 durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass der Gemeinde 
Lahnau die jetzt zur Beplanung vorliegende Fläche zugebilligt wurde.  
 
Neben der grundsätzlichen Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Zuge der weiteren Planungen kann mit dem geplanten Standort im 
Zusammenhang mit den naturräumlichen und lokalklimatischen Gegebenheiten schließ-
lich auch den Anforderungen an eine Bebauung innerhalb des Kaltluftentstehungsgebie-
tes im Bereich des Längenbaches Rechnung getragen werden, da das geplante Gewer-
begebiet hinsichtlich Lage und Umfang entsprechend der Ergebnisse eines Klimagut-
achtens1 aus dem Jahr 2009 ausgestaltet werden soll und dabei insbesondere durch die 
Lage und Anordnung der geplanten Gewerbeflächen sowie die Ausweisung von ergän-
zenden Grünflächen eine Beeinträchtigung der lokalklimatischen Verhältnisse (Kaltluf-
tentstehung und -abfluss) nicht erwarten lässt. Darüber hinaus erfolgte eine vertiefende 
umweltfachliche Bewertung im Rahmen des Umweltberichts zur Strategischen Umwelt-
prüfung (SUP) zum Interkommunalen Gewerbegebiet Naunheimer Straße mit der Stadt 
Wetzlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Stadt Wetzlar und Gemeinde Lahnau, Klimagutachten Interkommunales Gewerbegebiet Wetz-

lar-Lahnau, Büro für Umweltbewertung und Geoökologie, Dr. rer. nat. H. Ernstberger, 35396 
Gießen-Wieseck, März 2009. 

m ist angelehnt an die bisherigen Erkenntnisse zur Breite von Quemngshitfen für Wildtiere°. 
Auch die \Midkatze kommt rund um das Planungsgebiet in den Gebieten Krofdorfer Forst. 
Hohensclms, Stoppeiberg. Großrechtenbach und Burgsoims vor‘. Getrennt sind diese 
Gebiete durch B 49 und A 45. ' 
Die derzeit ausgewiesenen 50m für den Korridor legen zudem teilweise im Bereich der 
Bauverbotszone ‚Autobahn'. Diese als Fläche für Wildwechsel „absichtlich‘ einzuplanen ist 
nicht sachgerecht. da der effektive Wechselbereich auf weniger als 20m begrenzt wird. 
Da der gesamte Bereich süd- und südwestlich des Gewerbegebietes derzeit intensiv als 
Rad- und Spazierweg stark genutzt wird, besteht die Gefahr dass durch Hunde und 
Menschen eine Beunruhigung erfolgt und Wild In Richtung Autobahn getrieben wird. Hier 
fordern wir aus Gründen der Verkehrssicherheit einen massiven Zaun entlang der A 45 
welcher das Wild von der Autobahn abhält und das Wild unter der A 45 hindurch in Richtung 
Lahn leitet. > 
Ein besonderes Hindernis ist das neu angelegte Auflangbecken für das Abwasser der A 45 
südlich des geplanten Gewerbegebietes. Dieser Bereich ist bereits eingezäunt und leitet Mid 
in die Böschung der A 45. 
Die Einbeziehung und damit einhergehende Renaturierung des Längebachs ist zu begrüßen 
muss aber in der Gestalt erfolgen, dass dies zum eine auf seiner gesamten Länge 
durchgeführt wird und auch in Abstimmung mit der Stadt Wetzlar erfolgt, da der Bach beide 
Gemeinden durchtließt. Quelle und Mündung liegen im Wetzlarer Gebiet, sein Verlauf liegt 
zu mehr als 80% in einem künstlichen Bett. Die im Bebauungsplan aufgeführte Verlegung 
nach Westen kann hier nicht als Maßnahme genügen. 
Ein weiterer zu beachtender Aspekt ist die klimatische Bedeutung des Gebietes. Schon zum 
Zeitpunkt der Planung des Gebietes ‚Vor dem Polstück lll' war der vorgesehene Bereich im 
RROPM 1995 als „Regionaler Grünzug'(begründet durch klimatische Bedeutung des 
Bereichs), Gebiet landwlrtschaftlicher Nutzung und Pflege sowie Gebiet lsndwirtschafllioh 
wertvoller Böden dargestellt. Im RPM 2001 ist das Gebiet als Bereich für besondere 
Klimafunktionen gekennzeichnet. Es wurde im Zusammenhang mit dem damals in Auftrag 
gegebenen Gutachten zur KaltMtentstehung und Kaltlul‘tebtluse im Bereich des Längebachs 
eine Änderung des RROPM 1995 beantragt, um somit die gewerbliche Nutzung im Rahmen 
der Abwägung zuzulassen. Die Abweichung vom RROPM 1995 wurde zwar zugelassen, 
allerdings wurde die Fläche auf 2.5 ha begrenzt. Zudem wurde eine Bebauung nur östlich 
der Grenze der Kaltluftschneise zugelassen 5. 

Wamm nunmehr eine nur noch 50m breite Schneise zur Erfüllung dieser Funktion 
ausreichend sein soll erschließt sich nicht. . 
Da der Grenzweg im Planungsbereich zwischen Lahnau und Wetzlar wallartig erhöht 
(ehemaliger Bachlauf des Längenbachs) südlich der L 3285 verläuft. wird der bodemahe 
Keltluftstrom im ostwärtigen Teil durch die geplante Bebauung im Abfluss in die tiefer 
gelegene Lahnaue stark behindert. Eine weitere Folge wird die Bildung von bodennahen 
Kalllulteeen im Bereich der nördlich liegenden Landesstraße sein. 

' .Praxisbericht Vifiidlierkorridore & Waldauliuartung-Ergebnhse und Erfahrungen des Projekts 
.WlldkaMensprung' 
‘ http:llwww.bund- 
* dellil * ' .dgr „ ' “1_fliemen_undjrßjektdllilllr_ultd_flßllldlllkhfl 
dkalzehrrildkatzenwegeplan_gnlpg 
5Quelle: Klimawandel und Regionalplanung in Hessen Evaluation regionelplanerischerhiseagen zu 
kllmerelevanten Themen in euegewdhlten hessischen Regionabllnen. Diplomarbeit von Frmk Seite hitpszlfwww.untgieuenbeIfnzlß01fiachgfiete/geogmphießerudnhmm— 
stadtgeographieldetelen/da_lrsnk_selle Aufgerufen am 09.042018 

Auswertunq der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Für das vorliegende Plangebiet ist nur die Renaturierung des Längenbachs im Planbe- 
reich vorgesehen. 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde Lahnau hat bereits im Rahmen des lnterkommunalen Gewerbegebietes 
Naunheimer Straße mit der Stadt Wetzlar ein Zielabweichungsantrag von den Zielen des 
Regionalplans Mittelhessens 2010 durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass der Gemeinde 
Lahnau die jetzt zur Beplanung vorliegende Fläche zugebilligt wurde. 

Neben der grundsätzlichen Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Zuge der weiteren Planungen kann mit dem geplanten Standort im 
Zusammenhang mit den naturräumlichen und lokalklimatischen Gegebenheiten schließ- 
lich auch den Anforderungen an eine Bebauung innerhalb des Kaltluftentstehungsgebie- 
tes im Bereich des Längenbaches Rechnung getragen werden, da das geplante Gewer- 
begebiet hinsichtlich Lage und Umfang entsprechend der Ergebnisse eines Klimagut- 
achtens1 aus dem Jahr 2009 ausgestaltet werden soll und dabei insbesondere durch die 
Lage und Anordnung der geplanten Gewerbeflächen sowie die Ausweisung von ergän- 
zenden Grünflächen eine Beeinträchtigung der lokalklimatischen Verhältnisse (Kaltluf- 
tentstehung und -abfluss) nicht ewvarten lässt. Darüber hinaus erfolgte eine vertiefende 
umweltfachliche Bewertung im Rahmen des Umweltberichts zur Strategischen Umwelt- 
prüfung (SUP) zum lnterkommunalen Gewerbegebiet Naunheimer Straße mit der Stadt 
Wetzlar. 

1 Stadt Wetzlar und Gemeinde Lahnau, Klimagutachten lnterkommunales Gewerbegebiet Wetz- 
lar-Lahnau, Büro für Umweltbewertung und Geoökologie, Dr. rer. nat. H. Ernstberger, 35396 
Gießen-Wieseck, März 2009. 
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Für eine persönliche Rücksprache stehe ich Ihnen unter 0178600354“ oder Emnll gerne 
zur Verfügung. 

Mit /fßundliehenG 

/,{é%m Ulfli 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 
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Regierungspräsidium Gießen, Dez. 32 (20.04.2018) 

 
 
 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

wie folgt berücksichtigt: 

 

Die aufgeführten Maßgaben des gemeinsamen Zielabweichungsverfahrens der Stadt 

Wetzlar und der Gemeinde Lahnau vom 08.03.2012 vom Regionalplan Mittelhessen 

2010 werden in den Bebauungsplan aufgenommen.  

 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 
wie folgt beachtet: 
 
Die ursprüngliche Tauschfläche nordöstlich des Sport- und Festplatzes in Dorlar wird im 
wirksamen FNP als Gewerbefläche dargestellt und ist im Rahmen des Bauleitplanverfah-
rens im Zuge der FNP-Änderung als landwirtschaftliche Fläche dargestellt gewesen. 
Allerdings ist die Fläche „Am Römerlager“ aufgrund der hohen Nachfrage der dort an-
sässigen Betriebe und der Alternativlosigkeit wieder erneut als gewerbliche Baufläche in 
Planung. Die bisherige Tauschregelung von Flächen muss daher mit dem Dez. 31 beim 
RP erneut abgestimmt werden. 

Regierungspräeidium Gießen /„\‚ 
‚ ‚ '  l. "”"“"-»-m. 4 . . 

/El'ng _ "":‘ : r“ilv 
} „ '— .}l'.'. 70" 

LZHE_?E\. ! .'_ 
. .  »z‘"_-A.‚„ . ;  

www—mromsr-asueenm \ \ b \ \ „  
Gewhlitiiekhom J RPGI—St -61a01001142-2014l4 

Planung m Dokument Nr.: 201811 32552 

Holger Fischer $:;Mm‘ ”'“? flä°äflm 
Konrad—Adenauer—Straße 16 um; ‚„ eu 303-2191 

E—Mail_: astrld.josupeltgrpgi.hesm.de 
35440 Linden Ihr Zudten: WolflAndere 

Ihre Nad1richt vom: 15.03.2015 

Blum 20. April 2018 

Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau 
@: Bebauungsplan „Vor dem Polstück IV" im Ortsteil Waldgirmes 

Verfahren nach 5 4(1)BauGß 

Ihr Schreiben vom 15.03.2018. hier eingegangen am 21 .03.2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange nehme ich zur 0. g. Bauleitplanung 
wie folgt Stellung: 

Obere Landesglanungsbeitörde 
Bearbeiter: Herr Bellof‚ Dez. 31, Tel. 0641I303-2429 

Maßgeblich für die raumordnerische Beurteilung des Vorhabens sind die Vorgaben 
des Regionalplans Mittelhessen 2010 (RPM 2010). 

Der Geltungsbereich wird im RPM 2010 als Vorranggebiet (VRS) für Landwirt- 
schaft festgelegt. sodass die Planung dem Ziel 6.3-1 widerspricht. Mit der Ent— 
scheidung vom 08.03.2012 über einen gemeinsamen Zielabweichungsantrag der 
Stadt Wetzlar und der Gemeinde Lahnau vom 19.11.2010 wurde die Abweichung 
vom RPM 2010 teilweise und unter Maßgaben zugelassen. Der vorgelegte B-Plan- 
Entwurf betrifft ausschließlich den zugelassenen Teil der Zielabweichungsent- 
scheidung (ZAE). 

Jedoch wurden 3 der 6 Maßgaben in dem vorgelegten Planentwurf nicht oder nur 
unzureichend erfüllt. 
1.) Lt. Maßgabe Nr. 1 der ZAE sollte im FNP ein nordöstlich des Sport- und Fest- 

platzes Dorlar als Gewerbefläche dargesteliter Bereich „Am Römerlager/Beim 

Hamann-tft Sonim-im Fristenbrlelltesten: 
man Gießen » Landwel-Phtlw-Platz | - 7 Mo. - Da war; . ua.-oo Uhr sem Gießen 
Pommern ‘ neo-15mm: Landgraf-Philippa 1 . 7  

;sgem;eonraw am % neao4zoouw . 
um“! : 30343 Verehhlung zum» Telelarc om soo-2197 f " \ _ _ ‚ " ‘  

Zentrale E-Matl: „www.mn ' 
imemet: hltp1lwww.rp-giemdn 

Auswertung der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Reqierunqspräsidium Gießen, Dez. 32 (20.04.2018) 

Beschlussempfehlungen 

Obere Landesplanunqsbehörde 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 
wie folgt berücksichtigt: 

Die aufgeführten Maßgaben des gemeinsamen Zielabweichungsverfahrens der Stadt 
Wetzlar und der Gemeinde Lahnau vom 08.03.2012 vom Regionalplan Mittelhessen 
2010 werden in den Bebauungsplan aufgenommen. 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 
wie folgt beachtet: 

Die ursprüngliche Tauschfläche nordöstlich des Sport- und Festplatzes in Dorlar Wird im 
wirksamen FNP als Gewerbefläche dargestellt und ist im Rahmen des Bauleitplanverfah- 
rens im Zuge der FNP-Änderung als landwirtschaftliche Fläche dargestellt gewesen. 
Allerdings ist die Fläche „Am Römerlager" aufgrund der hohen Nachfrage der dort an- 
sässigen Betriebe und der Alternativlosigkeit wieder erneut als gewerbliche Baufläche in 
Planung. Die bisherige Tauschregelung von Flächen muss daher mit dem Dez. 31 beim 
RP erneut abgestimmt werden. 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Ein Abstimmungstermin mit Hessen Mobil zur verkehrlichen Anbindung und zum Ver-
kehrsknotenpunkt wird stattfinden und die Ergebnisse werden in den Entwurf eingearbei-
tet.  
 
 
zu 4.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der 
weiteren Planung wie folgt berücksichtigt: 
 
Das Baufenster wird im Bereich der Bauverbotszone zum Gewässer „Längerbach“ zu-
rück genommen, sodass der Abstand 10 m beträgt. Zusätzlich wird das Bauverbot in den 
Bereichen in denen Aueböden vorkommen im Rahmen der Umweltprüfung geprüft.  
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Nummerierung der Textli-
chen Festsetzung wird redaktionell berichtigt.  
 
 
zu 6.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Selbstvermarktungsklau-
sel wird in die Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

\.a
 

v 
v 

.) 

v 

‚2- 

Eberacker’, Gemarkung Dorlar, Flur 2 als Tauschfläche wieder als Iandwirt— schaftliche Fläche dargestellt werden. 
Durch ein weiteres. zwischenzeitlich durchgeführtes Zielabweichungsverfah- ren (ZAV) ‚Am Römerlager' (ZAE vom 31.01.2017) wurde diese Fläche aller- dings durch eine gleichgroße Fläche im Westen von Doriar ersetzt. Die dafür notwendige Änderung des PNP muss erst im noch ausstehenden Verfahren zu einem B-Plan ‚„Am Römerlagef' erfolgen. 
Diese Maßgabe ist somit für den vorliegenden Plan obsolet, aus Transpa- renzgründen sollte in der Begründung dieser Zusammenhang erläutert wer— den. 
Aus den Unterlagen ist nicht zu erkennen, dass im Vorfeld der Planung eine Abstimmung mit dem zuständigen Amt für Straßen- und Verkehrswesen er- folgt ist. 
In der Maßgabe zur ZAE wird explizit die Einhaltung einer Bauverbotszone im 10 m Puffer um das Fließgewässer ‚.Längerbach' vorgegeben. Darüber hinaus ist dieses Bauverbot auch in den Bereichen einzuhalten, in denen Aueböden vorkommen. Diese einschränkende Maßgabe resultiert aus den Bewertungen des Umweltberichtes zum ZAV. Büro Holger Fischer, (Stand 10/2010, Bear- beiter Pohl, Reif). Seite 7. 
Der Plan-Entwurf sieht in der Nordwestspitze des Geltungsbereiches aber ein Baufenster vor, das lediglich 6,5 m Abstand zum Gewässerrand ausweist. in der Begründung als auch in der Plankarte wird die Ausgrenzung von Auebö— 
den im Geltungsbereich des B-Planes überhaupt nicht mehr angesprochen oder dargestellt. 
Die Durchgrünung des Gebietes wird insbesondere durch die textlichen Fest- setzungen unter Nr. 1.3, Nr. 1.5 und Nr. 2.4 gnmdsätzlich gewährleistet, so- dass diese Maßgabe erfüllt wird. In der Chronologie der textlichen Festset- zungen fehlt offensichtlich eine Nr. 1.4 (?) 
In den textlichen Festsetzungen zum Planentwurf findet sich unter Nr. 4.2 der Hinweis auf die lnformationspflicht der zuständigen Behörden bei Hinweisen auf Bodendenkmäler. Diese Maßgabe der ZAE ist damit erfüllt. Die Festsetzung zum Ausschluss des Einzelhandels im Gewerbegebiet mit Ausnahme einer ..Selbstvermarktungsklausel' fehlt bislang in den textlichen Festsetzungen zum Entwurf: 

Folgenden Wortlaut empfehle ich in die Festsetzungen aufzunehmen: 
„lm Gewerbegebiet/lm lndustriegebiet sind Einzelhandelsbetrlebe sowie Verkaufsstellen von Gewerbe- bzw. lndustriebetrieben, die sich ganz o- der tellweise an Endverbraucher wenden, nicht zugelassen. Ausnahme- weise zulässig sind nur solche Einzelhandelsbetriebe, die in unmittelba- rem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit produzierenden Gewerbe- bzw. lndustriebetrieben stehen und nicht mehr als insgesamt 200 m' Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben.“ 
Dabei stellt die formulierte Ausnahme (Selbstvermarldungsklausel) nach 5 31 Abs. 1 BauGB eine Ermessensentscheidung dar. Die Größenbegrenzung auf 200 rn2 Verkaufs- bzw. Ausstellungsfiäche dient nicht der Beschreibung eines Betriebstyps. sondern der Rechtsklarheit, in dem das Ermessen in eine be- stimmte Richtung gelenkt wird und damit den Missbrauch des Ermessens durch die Zulassung übergroßer Geschäfte ausschließt. 
Im Hinblick auf die erforderliche Begründung der Festsetzung verweise ich — 
neben der bestehenden grundsätzlichen Anpassungsptlicht der Bauleitpla— nung an die Ziele der Raumordnung — inhaltlich auf die regionalplanerische Begründung zu Ziel 5.4-10. In einem mehrfach bestätigten Urteil des Bundes- vemaltungsgerichts (Urteil vom 30.06.1989, Az.: 4 C 16.88) wurde neben der og. Festsetzung auch deren Begründung bestätigt. die im Wesentlichen auf 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ein Abstimmungstermin mit Hessen Mobil zur verkehrlichen _Anbindung und zum Ver- 
kehrsknotenpunkt Wird stattfinden und die Ergebnisse werden In den Entwurf elngearbel- 
tet. 

zu 4.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der 
weiteren Planung wie folgt berücksichtigt: 

Das Baufenster wird im Bereich der Bauverbotszone zum Gewässer „Längerbach“ zu- 
rück genommen, sodass der Abstand 10 m beträgt. Zusätzlich wird das Bauverb_ot in den 
Bereichen in denen Aueböden vorkommen im Rahmen der Umweltprufung gepruft. 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Nummerierung der Textli- 
chen Festsetzung wird redaktionell berichtigt. 

zu 6.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Selbstverrnarktungsklau- 
sei wird in die Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen. 
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zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und durch die Erfüllung der Maß-
gaben zum Entwurf entsprechend berücksichtigt. 
 
 

Grundwasser, Wasserversorgung  

 

zu 9.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  

 

zu 10.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte  

 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Altlas-

ten, Bodenschutz  

 

zu 12.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 13.: Die Hinweise werden im Umweltbericht aufgeführt. 

 

Im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen gilt es die entsprechenden Hinweise zu 

beachten.  

10 

11 

-3. 

der Sicherung der vorhandenen gewerblichen Nutzung, dem Ausschluss von 
typische Gewerbenulzungen beeinträchtigende Nutzungen, sowie dem Schutz 
von städtebaulich integrierten Einzelhandelsnutzungen fußt. 

Den Maßgaben der Zielabweichungsentscheidung ist vollständig nachzukommen. 
Die Planung ist z. Zt. noch nicht an die Erfordernisse der Raumordnung angepasst 

Grundwasser, Wasserversorgung 
Bearbeiterin: Frau Schweinsberger. Dez. 41.1. Tel. 0641/30341 38 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenen Be- 
lange keine Bedenken Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines amtlich fest- 
gesetzten Wasserschutzgebiets. 

Oberirdische Gewässer. Hochwasserschutz 
Bearbeiten Herr Waldeck, Dez. 41.2, Tel. 0641/30341“ 

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht der von hier aus zu vertretenden 
Belange keine Bedenken. 
Gewässer. deren Gewässerrandstreifen sowie amtlich festgestellte Überschwem- 
mungsgebiete werden durch das Vorhaben nicht berührt. 

Kommunales Abwasser, Gewässeggüte 
Bearbeiterin: Frau Sanow‚ Dez. 41.3, Tel. OGH/3034228 

Die Zuständigkeit liegt beim Kreisausschuss des Lahn-Dill—Kreises. Fachdienst 
26.2 „Wasser- und Bodenschutz“ Wetzlar. 

Industrielles Abwasser, wasseggefährdende Stoffe, Grundwasserschaän& 
fälle| Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 41.4, Tel. names-4217 

Nachsorgender Bodenschutz: 
In der Altflächendatei (AFD) des Landes Hessen beim Hessischen Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt u. Geologie (HLNUG) sind alle seitens der Kommunen ge- 
meldeten All‘liächen (Altablagerungen und Altstandorte) sowie sonstige Flächen 
mit schädlichen Bodenveränderungen erfasst 

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungsraum kli- 
ne entsprechenden Flächen befinden. 
Da die Erfassung der Grundstücke mit stillgelegten gewerblichen und militärischen 
Anlagen -soweit auf ihnen mit umweltrelevanten Stoffen umgegangen wurde (Alt- 
standorte)- in Hessen zum Teil noch nicht flächendeckend erfolgt ist, sind die Da- 
ten in der AFD nicht vollständig. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informatio- 
nen (z.B. Auskünfte zu Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister) bei der 
Wasser- und Bodenbehörde des Lahn-Dill-Kreises und bei der Gemeinde Lahnau 
einzuholen. 
Hinweis: 
über die elektronische Detenschnr'flstelle DATUS mobile bzw. DATUS online steht den Kommu- 
nen ebenfalls FIS-AG (kommunal' beschränkt) zur Verfügung. Nach 5 8Abs. ‘ HMBOdSchG sind 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und durch die Erfüllung der Maß- 
gaben zum Entwurf entsprechend berücksichtigt. 

Grundwasser, Wasserversorqunq 

zu 9.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 

zu 10.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Kommunales Abwasser, Gewässerqüte 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Industrielles Abwasser, wasserqefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Altlas- 
ten Bodenschutz 

zu 12.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

zu 13.: Die Hinweise werden im Umweltbericht aufgeführt. 

Im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen gilt es die entsprechenden Hinweise zu 
beachten. 
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Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanalgen 
 

zu 14.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren bzw. der Erschließungspla-
nung sind die vorgebrachten Anregungen und Hinweise nachzuweisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

14 

.4- 

Gemeinden und öfi‘entlich-reofrfficiie Entsorgungspllr'chtige verpflichtet, die Ihnen vorliegenden Er- kennm®e zu Altll5chen dem HLNUG so zu übennitteln. dass die Daten im Bodeninformalionssys- tom nach 5 7 erfasst werden können. Dies hat in elektronischer Form zu erfolgen. 
Auch die Untersuchungspll‘ichtlgen und Senienmgsverantworflr‘chen sind verpflichtet“. die von ihnen 

für " ' vorzulegenden Daten aus der" „ und “ , der * * rn eleldronr'scher Form zu übermitteln. 
Wenden Sie sich bitte an das HLNUG oderentnehmen Sie weitere Infos sowie Installeticnsu und Be— dienungshinweise unter MMUHMLEMMQM 

Vorsorgender Bodenschutz: 
Boden ist wie Wasser und Luft eine unersetzbare Ressource und Lebensgmndla— ge für Tiere, Pflanzen und Menschen. Der Boden erfüllt vielfältige und essentielle natürliche Funktionen. Die Funktionen des Bodens sind auf Grundlage des Bun- desbodenschutzgesetzes nachhaltig zu sichem oder wiederherzustellen. 
In den vorliegenden Unterlagen werden die Belange des Bodenschulzes darge- 
stellt. Es wird zur Versiegelung von Böden kommen, was zu einem Totalverlust der Bodenlunktionen an dieser Stelle führt. 
Der Verlust an Bodenfunktionen ist bodenspezifisch zu kompensieren. A_n- emessene Korn nsationsmaßnahmen und d ren Bewertun finden si in der Arbeitshilfe ‚Komünsation des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach BauGB" (HLNUG Heft 14 2018) 
Den Empfehlungen / Anweisungen zum Schutz des Bodens im Umweltbericht ist Folge zu leisten. 

fiamunale Abfallentsorgung, Abfallentsoggungsanlagen 
Bearbeiter: Herr Weller, Dez. 42.2, Tel .  0641I303- 4311 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Abfallentsorgungsanlagenl Deponien im Sinne von 5 35 Abs. 1,  2 Kreislaufinirtschaftsgesetz (KrWG) betroffen. 
Aus abfallwirtschaftlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das bau- 
leitplanerische Verfahren. 
Bei Erdarbeiten zur Auffüllung der Fläche im Plangebiet darf nur Bodenaushub (AW 17 05 04 — Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen. die unter 17 05 03“ fallen; AW 20 02 02 - Boden und Steine) venrvendet werden, welcher die Schad— stoffgehalte bis Z 0 nach LAGA M 20 (Anforderungen an die stoflliche Verwertung von mineralischen Abfällen) einhäll. 
Im Falle der Verwertung zur Herstellung einer durchwwzelbaren Bodenschioht 
sind die bodenartspezifischen Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschulzverordnung (BBodSchV) zu beachten. 
Auf die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 10.12.2015) der Regierungspräsidien in Hessen wird verwiesen (www.;g giessgn.hessen.de. Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall. Baustellen— abfälle). 
Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Ab- falleinstufung. Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfällen (z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle). 

Auswertunq der Stellungnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Kommunale Abfallentsorqunq, Abfallentsorqunqsanalgen 

zu 14.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren bzw. _der  Erschließungspla- 
nung sind die vorgebrachten Anregungen und Hinweise nachzuwelsen. 
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Immissionsschutz II  

 

zu 15.: Der Hinweis wird in der Plankarte ergänzt. 
 
 

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis und im weiteren Verfahren beachtet: 

 

Es wird ein Immissionsgutachten beauftragt und die entsprechenden Hinweise bzw. 

schallmindernde Maßnahmen werden mit in den Bebauungsplan aufgenommen  

 

 

Bergaufsicht  

 

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Landwirtschaft  

 

zu 17.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Obere Naturschutzbehörde 

 

zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Anregung auf die Lage des Regenrückhaltebeckens im Landschaftsschutzgebiet 

„Auenverbund Lahn-Dill“ wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren wie 

folgt berücksichtigt: 

Die Planung wird dahingehend überarbeitet, dass im Bebauungsplan eine Festsetzung 

zur naturnahen Gestaltung des Regenrückhaltebeckens aufgenommen wird. 

Zum zweiten Verfahrensschritt (Entwurf) wird bei der Oberen Naturschutzbehörde des 

RP Gießens ein entsprechender Antrag auf Entlassung oder Ausnahmegenehmigung 

des Regenrückhaltebeckens aus dem Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ 

gestellt. 

 

15 

16 

17 

18 

19 

-5. 

Immissionsschutz Il 
Bearbeiten Herr Mauser, Dez. 43.2, Tel. GSM/3034421 

Folgende Ergänzungen zum Vorentwuri sind aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht erforderiich: 

Der kleinste Abstand zwischen der Freileitung und der Bauverbotszone ist zu be- 
maßen. 
Um die Einwirkungen der Autobahn auf das Plangebiet beurteilen zu können ist 
eine Geräuschimmissionsprognose zu erstellen, da eine — ausnahmsweise — 
Wohnnutzung im Gewerbegebiet möglich ist. 

Der aufsicht 
Bearbeiter: Herr Ebert. Dez. 44, Tel. 0641I303-4516 

Der Geltungsbereich der og. Bauleitplanung liegt im Gebiet von einem angezeig- 
ten Bergwerksfeld. in dem Bergbau umgegangen ist. Laut den mir vorliegenden 
Unterlagen jedoch außerhalb des hier beplanten Bereichs. 

Landwirtschaft 
Bearbeiter: Herr Meisinger. Dez. 51.1, Tel. 06411303-5125 

Bezüglich der o. g. Bauleitplanung werden aus Sicht des von mir zu vertretenden 
Belanges Landwirtschaft keine Bedenken vorgetragen. 

Obere Naturschutzbehörde 
Bearbeiterin: Frau Smolarelt, Dez. 53.1, Tel. 0841/303-6536 

Der überwiegende Teil der Planung ist weder von einem Landschaftsschutzgebiet 
oder Naturschutzgebiet betroffen. Das geplante Regenrückhaltebecken in der Flur 
19, Fiurstücke 230 - 232 liegt jedoch im Geltungsbereich der Landschaftsschutz- 
verordnung „Auenverbund Lahn-Dill“ vom 06.12.1996 (StAnz. 52/53/1996 S. 4327) 
in der derzeit gültigen Fassung. 

Grundsätzlich besteht ein Widerspruch zwischen den lnhalten der Landschafts- 
schutzgebietsverordnung und den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans. 
Um diesen Widerspruch aufzulösen bedarf es entweder einer Entlassung der Flä- 
chen aus dem LSG oder einer Ausnahmegenehmigung nach 5 3 der Schutzge- 
bietsverordnung. 
Beide Verfahren bedürfen eines Antrages. 
Ein Verfahren zur Entlassung der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet liegt 
mir zurzeit nicht vor und wird auch eher kritisch gesehen. 
Für eine Ausnahmeregelung von der Landschattsschutzgebietsverordnung bedarf 
es ebenfalls eines Antragveriahrens welches bei der zuständigen unteren Natur- 
schutzbehörde zu stellen ist. 

Obere Forsähärde 
Bearbeiter: Herr Zimmermann, Dez. 53.1F, Tel. 0641l303-5591 

Beim derzeitigen Planungsstand werden durch den Bebauungsplan keine forstli- 
chen Belange berührt. 

Auswertung der Stellungnahmen gemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

Immissionsschutz II 

zu 15.: Der Hinweis wird in der Plankarte ergänzt. 

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis und im weiteren Verfahren beachtet: 

Es Wird ein lmmissionsgutachten beauftragt und die entsprechenden Hinweise bzw. 
schallmindernde Maßnahmen werden mit in den Bebauungsplan aufgenommen 

Ber aufsicht 

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

% 

zu 17.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Obere Naturschutzbehörde 

zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Anregung auf die Lage des Regenrückhaltebeckens im Landschaftsschutzgebiet 
„Auenverbund Lahn—Dill" Wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren wie 
folgt berücksichtigt: 
Die Planung wird dahingehend überarbeitet, dass im Bebauungsplan eine Festsetzung 
zur naturnahen Gestaltung des Regenrückhaltebeckens aufgenommen wird. 
Zum zweiten Verfahrensschritt (Entwurf) Wird bei der Oberen Naturschutzbehörde des 
RP Gießens ein entsprechender Antrag auf Entlassung oder Ausnahmegenehmigung 
des Regenrückhaltebeckens aus dem Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn—Dill“ 
gestellt. 
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Obere Forstbehörde 

 

zu 19.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen 
 

 

Bauleitplanung  

 

zu 20.: Die nachfolgenden Regelungen gemäß BauGB-Novelle 2017 werden bei der 
vorliegenden Bauleitplanung beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

äulgßg' lanung 
Bearbeiterin: Frau Josupeit, Dez. 31, Tel. 0641l303-2352 

Aus planungsrechtlicher Sicht weise ich auf Folgendes hin: 

Mit der Änderung des BauGB 2017 werden an die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach 5 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zusätzliche Anforderungen gestellt. Im Regelfall 
bleibt es bei der Auslegungsfrist von einem Monat. bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes ist eine angemessene längere Auslegungslrist zu wählen. 

Nach 5 214 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d BauGB ist es für die 
Rechtswirksamkeit eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn bei Vorlie- 
gen eines wichtigen Grundes nicht für die Dauer einer angemessenen län- 
geren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des 
Nichlvortiegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist. Damit diese 
Planerhaltungsvorschrift ggf. zur Anwendung kommen kann, sollten die 
Gemeinden generell festhalten, ob und aus welchen Gründen aus ihrer 
Sicht kein wichtiger Grund vorliegt. der eine Verlängerung der Auslegung 
erfordert. 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachungen nach 5 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB und die nach 5 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen 
sind neben der Einstellung in das lntemet über ein zentrales lntemetportal 
des Landes zugänglich zu machen. Der Verpflichtung zur Einstellung in 
das lntemet ist genügt. wenn die auszulegenden Unterlagen. etwa über 
das lntemetportal der Gemeinde, für die Öffentlichkeit aufiindbar und ab- 
rufbar sind. Die Gemeinde sollte in geeigneter Weise dokumentieren. dass 
die Unterlagen über das Internet auflindbar und abrufbar waren. Hierfür 
kommen auch technische Möglichkeiten (2. B. Screenshots) in Betracht. 

Nach 5 214 Abs.1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe e BauGB ist es für die 
Rechtswirksamkeit des Bauleitplans unbeachtlich, wenn der Inhalt der Be— 
kanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet 
eingestellt, aber nicht über das zentrale lntemetportal des Landeszugäng- 
lich ist. Ein Verstoß gegen die originär gemeindliche Verpflichtung zur Ein- 
stellung in das Internet führt damit zu einem beachtlichen Fehler. 

Setzt ein Bebauungsplan zum Ausgleich des planbedingten Eingriffe in 
Natur und Landschaft Flächen nach 5 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB an anderer 
Stelle fest. so gehören auch diese Ausgleichsflächen zum räumlichen Gel— 
tungsbereich des Bebauungsplans. Aus der Bekanntmachung der Ausle- 
gung des Bebauungsplanentwurfs muss sich in solchen Fällen hinreichend 
deutlich das Vorhandensein und die Lage solcher Ausgleichsllächen erge- 
ben, um die von 5 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB geforderte .Anstoßfunktion‘ zu 
erreichen (Hess. VGH, Urteil v. 18.05. 2017 - 4 C 2399/15.N -). 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

i......e Josupelt 

Auswertunq der Stellunqnahmen qemäß & 3 Abs.1 und S 4 Abs.1 BauGB 

% 

zu 19.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen 

Bauleit lanun 

zu 20.: Die nachfolgenden Regelungen gemäß BauGB-Novelle 2017 werden bei der 
vorliegenden Bauleitplanung beachtet. 
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